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Zulassungsordnung der Universität Heidelberg für den  
Masterstudiengang Translation, Kommunikation,  
Sprachtechnologie  
 
vom 27.08.2024  

 

 

 

Auf Grund von §§ 63 Abs. 2 Satz 1, 59 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes über die 
Hochschulen in Baden-Württemberg (Landeshochschulgesetz – LHG) in der Fas-
sung vom 1. Januar 2005 (GBl. 2005, S. 1), zuletzt geändert durch Artikel 8 des 
Gesetzes am 7. Februar 2023 (GBl. 2023 S. 26, 43), hat der Senat der Universität 
Heidelberg am 27.08.2024 die nachstehende Satzung beschlossen.   
 

 

 
§ 1 Anwendungsbereich  
 
(1) Im Masterstudiengang Translation, Kommunikation, Sprachtechnologie 

vergibt die Universität Heidelberg ihre in der jeweiligen Verordnung des Wissen-

schaftsministeriums über die Festsetzung von Zulassungszahlen an den Universi-

täten zur Verfügung stehenden Studienplätze nach Maßgabe der folgenden Best-

immungen. Die für das Zulassungsverfahren geltenden Bestimmungen der Zulas-

sungs- und Immatrikulationsordnung der Universität Heidelberg (ZImmO) bleiben 

unberührt, soweit in dieser Satzung keine abweichenden Regelungen getroffen 

werden.   
 

 

(2) Ist in der jeweiligen Verordnung des Wissenschaftsministeriums über die 

Festsetzung von Zulassungszahlen keine Studienplatzzahl für den Masterstudi-

engang Translation, Kommunikation, Sprachtechnologie an der Universität Hei-

delberg festgesetzt, können sich alle Studienbewerber*innen ohne vorausgehen-

des Zulassungsverfahren innerhalb der Immatrikulationsfristen gemäß der gelten-

den ZImmO immatrikulieren, sofern sie die Zugangsvoraussetzungen und die all-

gemeinen Immatrikulationsvoraussetzungen erfüllen. Der Nachweis des Erfüllens 

der Zugangsvoraussetzungen für den Studiengang wird durch einen Bescheid 
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(Zulassungsbescheid) geführt. Die §§ 2 Absatz 5 sowie 5 Absatz 1 finden in die-

sem Fall keine Anwendung.  

 

 

(3) Für alle Bewerber*innen, die im Rahmen des Masterstudiengangs Transla-

tion, Kommunikation, Sprachtechnologie das Studium der internationalen Varian-

ten gemäß der jeweils geltenden Studien- und Prüfungsordnung für den Master-

studiengang Translation, Kommunikation, Sprachtechnologie begehren, findet un-

geachtet des Absatz 2 ein Zulassungsverfahren statt.   
 

 

 
§ 2 Studienbeginn, Bewerbungsunterlagen, Form und Frist   
 
(1) Das Erfüllen der Zugangsvoraussetzungen wird nachgewiesen über einen 
elektronisch erstellten Zulassungsbescheid im Online-Portal der Universität Hei-
delberg.  
 
 
(2) Das Ersuchen um einen Zulassungsbescheid nach Abs. 1 erfolgt durch eine 
Bewerbung über das Online-Portal der Universität Heidelberg. Mit der Bewerbung 
sind folgende Nachweise und Erklärungen zu erbringen:  
 

1. Nachweise über das Vorliegen der in § 3 genannten 
Zugangsvoraussetzungen: 

a) Abschlusszeugnis des ersten Hochschulabschlusses gem. § 3 Abs. 1 
Nr. 1; sofern der Studienabschluss bzw. das Abschlusszeugnis bis zum 
Ende der in der ZImmO vorgesehenen jeweiligen Frist noch nicht 
vorliegt, genügt ein Transcript of Records oder vorläufiges Zeugnis der 
Hochschule, wenn auf Grund des bisherigen Studienverlaufs, 
insbesondere der bisherigen Prüfungsleistungen, zu erwarten ist, dass 
der Studienabschluss nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 rechtzeitig bis zum letzten 
Werktag vor Vorlesungsbeginn erworben wird.  
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b) Nachweis zur Beurteilung des vergleichbaren Studiums nach § 3 Abs. 1 
Nr. 1 (z. B. durch ein Transcript of Records, eine Prüfungsordnung oder 
ein Modulhandbuch), 
 

c) Nachweis der Kenntnisse der gewählten B- und C-Sprache (ABC-
Variante) oder der gewählten B-Sprache (AB-Variante) im Sinne einer 
aktiven (B-Sprache) und passiven (C-Sprache) Sprachkompetenz auf 
Niveau C1 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für 
Sprachen (GER) gem. § 3 Abs. 1 Nr. 2 durch Sprachzertifikate, über den 
Studienabschluss oder über im Rahmen der internationalen Varianten 
abgelegte Eignungsprüfungen, 
 

d) Für internationale Bewerber*innen ohne deutsche 
Hochschulzugangsberechtigung und gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 3: Nachweis 
der Deutschkenntnisse auf dem Niveau der Deutschen Sprachprüfung 
für den Hochschulzugang der Stufe 2 (DSH 2). Dieser Nachweis muss 
erst zum Zeitpunkt der Immatrikulation vorgelegt werden. Der 
Zulassungsausschuss kann bei Feststellung ausreichender 
Sprachkenntnisse des Deutschen, nachgewiesen durch 
Sprachzertifikate, über den Studienabschluss oder über im Rahmen der 
internationalen Varianten abgelegte Eignungsprüfungen, die 
Nachweispflicht aufheben. 
 

e) Nachweis der Studienmotivation entweder durch ein 
Motivationsschreiben, einschlägige Erfahrungen im Lebenslauf (z. B. 
fachspezifische praktische Tätigkeiten oder Auslandsaufenthalte) oder 
ein Empfehlungsschreiben gem. § 3 Abs. 1 Nr. 4. 

 
2. ein auf Deutsch oder Englisch abgefasstes Transcript of Records der im 

zuvor absolvierten Studiengang erbrachten Leistungen. Für die 
internationalen Varianten kann ebenfalls ein auf Spanisch bzw. Italienisch 
abgefasstes Original mit englischer Übersetzung eingereicht werden. 
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3. sofern vorhanden, Nachweise über abgeschlossene Berufsausbildungen 
und Berufstätigkeiten, praktische Tätigkeiten sowie weitere Leistungen und 
Qualifikationen. 

 
4. eine Bestätigung darüber, dass die*der Studienbewerber*in an einer in- 

oder ausländischen Hochschule im Masterstudiengang Translation, 
Kommunikation, Sprachtechnologie oder in verwandten Studiengängen mit 
im Wesentlichen gleichem Inhalt, insbesondere Studiengänge mit 
Teilschwerpunkt Übersetzen, keine nach der Prüfungsordnung 
erforderliche Prüfung endgültig nicht bestanden hat oder der 
Prüfungsanspruch aus sonstigen Gründen nicht mehr besteht oder er*sie 
sich in einem laufenden Prüfungsverfahren eines solchen Studiengangs 
befindet. 
 

5.  Dem Antrag auf Zulassung zum Studium der internationalen Variante 
„Fachübersetzen und Kulturmittlung” mit dem Abschluss eines Double 
Degree in Kooperation mit der Universidad de Salamanca sind zusätzlich 
beizufügen:  

a) ein auf Deutsch oder Spanisch verfasster tabellarischer Lebenslauf im 
Umfang von mindestens einer und maximal drei DIN A4 Seiten 

 
b) ein von der*dem Bewerber*in persönlich auf Deutsch oder Spanisch 

verfasstes Motivationsschreiben im Umfang von einer DIN A4 Seite, in 
dem die Beweggründe zur Aufnahme des Studiums der internationalen 
Variante dargelegt werden 

 
6. Dem Antrag auf Zulassung zum Studium der internationalen Variante 

„Fachübersetzen und Übersetzungstechnologien” mit dem Abschluss 
eines Double Degree in Kooperation mit der Pontificia Universidad 
Católica de Chile sind zusätzlich beizufügen:  

a) ein auf Deutsch oder Spanisch verfasster tabellarischer Lebenslauf im 
Umfang von mindestens einer und maximal drei DIN A4 Seiten 

 
b) ein von der*dem Bewerber*in persönlich auf Deutsch oder Spanisch 

verfasstes Motivationsschreiben im Umfang von einer DIN A4 Seite, in 
dem die Beweggründe zur Aufnahme des Studiums der internationalen 
Variante dargelegt werden 
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c) zwei Empfehlungsschreiben von (einer*m) Hochschuldozent*in(nen) 

bzw. von der*dem Betreuer*in eines ggf. abgelegten Fachpraktikums. 
 

7. Dem Antrag auf Zulassung zum Studium der internationalen Variante 
„Fachübersetzen und Sprachtechnologien” mit dem Abschluss eines 
Double Degree in Kooperation mit der Alma Mater Studiorum – Università 
di Bologna sind zusätzlich beizufügen: 

Für die Studienbewerber*innen mit Heimatuniversität Heidelberg: 
 

a) ein Nachweis der Kenntnisse der englischen Sprache auf Niveau C1 
gemäß dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für 
Sprachen (GER), sofern nicht über den Nachweis der B- oder C-
Sprache abgedeckt 

 
b) ein Nachweis der Kenntnisse der italienischen Sprache auf Niveau B2 

gemäß dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für 
Sprachen (GER), sofern nicht über den Nachweis der B- oder C-
Sprache abgedeckt 

Für die Studienbewerber*innen mit Heimatuniversität Bologna: 
 

a) Als Nachweis aller Zugangsvoraussetzungen nach § 3 und § 4 gilt der 
Zulassungsbescheid der Universität Bologna für den 
Masterstudiengang Specialized Translation. 

 
Die Universität kann verlangen, dass die der Zulassungsentscheidung zugrunde-
liegenden Dokumente bei der Einschreibung im Original vorzulegen sind. 
 
 
(3) Der Studienbeginn ist in den nationalen Varianten zum Wintersemester o-
der zum Sommersemester möglich. In der internationalen Variante „Fachüberset-
zen und Kulturmittlung“ (Salamanca) und in der internationalen Variante „Fach-
übersetzen und Sprachtechnologien” (Bologna) ist der Studienbeginn nur zum 
Wintersemester möglich. In der internationalen Variante „Fachübersetzen und 
Übersetzungstechnologien” (Santiago de Chile) ist der Studienbeginn nur zum 
Sommersemester möglich.  
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(4) Die Bewerbung zum Studium für die nationalen Varianten ist für das Som-
mersemester vom 01.10. bis zum 31.03., für das Wintersemester vom 01.04. bis 
zum 30.09. eines Jahres möglich (Ausschlussfrist). Die Bewerbungsfristen für die 
internationalen Varianten weichen davon ab: 
 

- „Fachübersetzen und Kulturmittlung” (Salamanca) für das Wintersemester: 

bis zum 15. Juni eines Jahres  

- „Fachübersetzen und Sprachtechnologien” (Bologna) für das 

Wintersemester: bis zum 15. Juni eines Jahres 

- „Fachübersetzen und Sprachtechnologien” (Santiago de Chile) für das 

Sommersemester: bis zum 15. November des Vorjahres  

 

Für den Nachweis der Fristwahrung ist der Tag des Eingangs der Bewerbung im 
Online-Portal maßgebend. Nach Fristablauf oder unvollständig innerhalb der Frist 
eingegangene Unterlagen werden nicht berücksichtigt.  
 
 
(5) Ein Antrag auf Zulassung für die nationalen Varianten ist, soweit eine Zulas-
sungszahl festgesetzt ist, von allen Bewerber*innen einschließlich der nach § 2 
Absatz 2 erforderlichen Unterlagen für das Wintersemester bis zum 15. Mai eines 
Jahres bzw. für das Sommersemester bis zum 15. November des Vorjahres zu 
stellen (Ausschlussfristen). 
 

 

 

§ 3 Zugangsvoraussetzungen 
 
(1) Zugangsvoraussetzungen für den Masterstudiengang Translation, Kommu-
nikation, Sprachtechnologie sind:    

1. ein mit überdurchschnittlichem Erfolg erworbener Hochschulabschluss in 

einem übersetzungswissenschaftlichen Hochschulstudium oder einem Stu-

diengang mit vergleichbarem Inhalt, insbesondere in einem sprach- und 

kulturwissenschaftlichen Studiengang, an einer in- oder ausländischen 

Hochschule, für den eine Regelstudienzeit von mindestens drei Studienjah-

ren festgesetzt ist, oder ein als gleichwertig anerkannter Abschluss. In be-

gründeten Fällen, zum Beispiel bei fachspezifischer Berufsausbildung oder 
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fachspezifischen praktischen Leistungen, kann der Zulassungsausschuss 

abweichend auch Absolvent*innen mit einem Hochschulabschluss in ande-

ren Studienfächern berücksichtigen. 
 

2. nachweislich sehr gute sprachliche und kulturelle Kompetenz in der B- und 

C- Sprache (ABC-Variante) und in der B-Sprache (AB-Variante) im Sinne 

einer aktiven (B-Sprache) und passiven (C-Sprache) Sprachkompetenz auf 

hohem Niveau entsprechend C1 gemäß dem Gemeinsamen Europäischen 

Referenzrahmen für Sprachen (GER). Über Ausnahmen in begründeten 

Fällen, beispielsweise bei nachgewiesenen Auslandsaufenthalten über 

sechs Monaten in einem Sprachraum der jeweiligen Sprache oder bei ent-

sprechendem familiären sprachlichem Hintergrund oder bei Bildungshinter-

grund in der jeweiligen Sprache, entscheidet der Zulassungsausschuss. 

 
3. nachweislich sehr gute Deutschkenntnisse bei internationalen Bewerber*in-

nen ohne deutsche Hochschulzugangsberechtigung auf dem Niveau der 

Deutschen Sprachprüfung für den Hochschulzugang der Stufe 2 (DSH 2). 

 
4. eine Studienmotivation für das gewählte Studium und den angestrebten 

Beruf, nachgewiesen – neben den Nachweisen zu Punkt 1 und 2 – entwe-

der durch die Ausführungen im Motivationsschreiben, durch einschlägige 

Erfahrungen im Lebenslauf (z.B. fachspezifische praktische Tätigkeiten o-

der Auslandsaufenthalte) oder durch ein Empfehlungsschreiben. 

 

 

(2) Bei der Bewertung des überdurchschnittlichen Erfolges wird die Hochschul-
abschlussnote von mindestens 2,3 (bzw. der ECTS-Grade B „very good”) berück-
sichtigt. Über Ausnahmen bei Hochschulabschlussnoten ab 2,4 in besonderen 
Fällen, beispielsweise bei einer einschlägigen Abschlussarbeit in vorausgegange-
nen Studiengängen, die mit mindestens 1,7 benotet wurde oder bei einschlägigen 
Leistungen (mind. 90 ECTS) im Verlauf der vorausgegangenen Studiengänge, 
die ebenfalls mindestens mit 1,7 benotet wurden, entscheidet der Zulassungsaus-
schuss. 
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(3) Die Feststellung, dass die Voraussetzungen nach Abs. 1 erfüllt sind, trifft 
der Zulassungsausschuss. 
 

 

(4) Über die Gleichwertigkeit der Vorbildung sowie die Vergleichbarkeit der 
qualifizierten Abschlüsse entscheidet der Zulassungsausschuss. Bei der Aner-
kennung von ausländischen Abschlüssen sind die Empfehlungen der Kultusmi-
nisterkonferenz sowie die Absprachen im Rahmen von Hochschulpartnerschaften 
zu beachten. In Zweifelsfällen wird die Zentralstelle für ausländisches Bildungs-
wesen (ZAB) angehört.  
 
 
(5) Liegt der Studienabschluss bzw. das Abschlusszeugnis nach Abs. 1 Nr. 1 
bis zum Ende der Bewerbungsfrist noch nicht vor, nimmt die*der Bewerber*in auf 
Grundlage einer vorläufigen Durchschnittsnote am Zulassungsverfahren teil, die 
sich aus dem vorläufigen Zeugnis ergibt oder aufgrund bisheriger Prüfungsleis-
tungen ermittelt wird (Transcript of Records).  
 

 

 

§ 4 Zusätzliche Zulassungsvoraussetzungen für die internationalen Vari-

anten 

 

(1) Zusätzliche Studienvoraussetzung neben den Zugangsvoraussetzungen 
nach § 3 für das Studium der internationalen Variante „Fachübersetzen und Kul-
turmittlung” ist die von der Universität Salamanca gemäß deren entsprechenden 
Regelung vorgesehene, fristgemäß abgelegte und bestandene Eignungsprüfung. 
Von der Eignungsprüfung für das Studium befreit sind Bewerber*innen, die über 
einen Bachelorabschluss eines übersetzungswissenschaftlichen Studiengangs 
mit Spanisch als B-Sprache an der Universität Heidelberg oder eine Licenciatura 
bzw. Grado in demselben Fach an einer spanischen Universität verfügen.  
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(2) Zusätzliche Studienvoraussetzungen neben den Zugangsvoraussetzungen 
nach § 3 für das Studium der internationalen Variante „Fachübersetzen und Über-
setzungs-technologien” ist die von der Pontificia Universidad Católica de Chile 
gemäß deren entsprechenden Regelung vorgesehene, fristgemäß abgelegte und 
bestandene Eignungsprüfung. Von der Eignungsprüfung befreit sind Bewerber*in-
nen, die über einen Bachelorabschluss eines übersetzungswissenschaftlichen 
Studiengangs mit Spanisch als B-Sprache an der Universität Heidelberg verfü-
gen.  
 

 

(3) Zusätzliche Studienvoraussetzungen neben den Zugangsvoraussetzungen 
nach § 3 für das Studium der internationalen Variante „Fachübersetzen und 
Sprachtechnologien“ sind die von der Alma Mater Studiorum – Università di Bo-
logna gemäß deren entsprechenden Regelung vorgesehenen, fristgemäß abge-
legten und bestandenen Eignungsprüfungen. Bewerber*innen mit Heimatuniversi-
tät Heidelberg sind von den Eignungsprüfungen befreit. 
 
 

 

§ 5 Zulassungsverfahren  
 

(1) Übersteigt die Zahl der nach § 3 qualifizierten Bewerber*innen die Gesamt-

zahl der zur Verfügung stehenden Studienplätze, wird eine Auswahl nach folgen-

den Kriterien getroffen: Hochschulabschlussnote, Art einer abgeschlossenen Be-

rufsausbildung oder einer Berufstätigkeit in einem anerkannten Ausbildungsberuf, 

die über die fachspezifische Eignung Auskunft gibt, besondere Vorbildungen, 

praktische Tätigkeiten, insbesondere Freiwilligendienste, oder außerschulische 

Leistungen und Qualifikationen, die über die fachspezifische Eignung Auskunft 

geben. Mit diesen Kriterien wird eine Rangliste erstellt: Die Hochschulabschluss-

noten und die sonstigen Vorbildungen werden in ein Bewertungssystem gemäß 

§ 6 übertragen und im Verhältnis 3 zu 1 (Hochschulabschlussnoten zu sonstigen 

Nachweisen) gewichtet.   
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(2) Von den nach § 3 qualifizierten und ggf. nach Absatz 1 ausgewählten Be-

werber*innen für die internationalen Varianten erfolgt eine Auswahl, wenn die An-

zahl der Bewerber*innen für die jeweilige internationale Variante die zur Verfü-

gung stehenden Plätze übersteigt. Für die Auswahl werden die in Absatz 1 ge-

nannten Kriterien berücksichtigt. Es gilt die Gewichtung aus Abs. 1.   
 

 

 

§ 6 Bewertungssystem gemäß § 5 Absatz 1  

 
(1) Die Auswahlkriterien nach § 5 Absatz 1 werden bei der Ermittlung der Ge-
samtpunktzahl mit folgender Bewertung berücksichtigt:  
 

1. Bewertung der Hochschulabschlussnote mit einer Gewichtung von 75%:  
 

1,0 bis 1,1 entspricht 15 Punkten; 
1,2 bis 1,3 entspricht 14 Punkten; 
1,4 bis 1,5 entspricht 13 Punkten; 
1,6 bis 1,7 entspricht 12 Punkten; 
1,8 bis 1,9 entspricht 11 Punkten; 
2,0 bis 2,1 entspricht 10 Punkten; 
2,2 bis 2,3 entspricht 9 Punkten; 
2,4 bis 2,5 entspricht 8 Punkten; 
2,6 bis 2,7 entspricht 7 Punkten; 
2,8 bis 2,9 entspricht 6 Punkten; 
3,0 entspricht 5 Punkten; 
3,7 bis 4,0 entspricht 0 Punkten. 

 

2. Bewertung beruflicher Vorkenntnisse und sonstiger Leistungen mit einer 
Gewichtung von 25%:  

a) Studium im Ausland (max. 5 Punkte):   

- Studium im Ausland abgeschlossen = 5 Punkte  

- ab 1 Semester im Ausland studiert = 3 Punkte  

- keine Studienerfahrungen im Ausland = 0 Punkte   
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b) Praktikum und andere Erfahrungen im Ausland (ohne Studium) (max. 

3 Punkte):   

- Praktikum oder anderer längerer Aufenthalt (ab 8 Wochen) im Aus-

land = 3 Punkte  

- kürzere Auslandsaufenthalte/-erfahrungen = 2 Punkte  

- keine Erfahrungen im Ausland = 0 Punkte  

  

c) Berufsausbildung oder Berufstätigkeit in fachrelevantem Bereich 

(max. 4 Punkte):  

- abgeschlossene Berufsausbildung und mehrjährige Tätigkeit im Beruf 

= 4 Punkte  

- abgeschlossene Berufsausbildung ohne längere Tätigkeit im Beruf = 3 

Punkte  

- längeres Praktikum oder andere Tätigkeit mit Fachbezug (> 3 Monate) 

= 2 Punkte  

- kürzeres Praktikum oder andere Tätigkeit mit Fachbezug (4 Wochen bis 3 

Monate) = 1 Punkt 

- keine Berufsausbildung oder praktische Tätigkeit mit Fachbezug = 0 

Punkte  

 

d) Sonstige Leistungen und Qualifikationen (Punktwerte 1-3 werden  

addiert, max. 3 Punkte): 

1. Wissenschaftlich: 
- wissenschaftlicher Artikel oder Kongressposter im Fach = 1 Punkt 
2. Hiwi- und Tutorentätigkeit: 
- Hiwi- oder Tutorentätigkeit mit Fachbezug = 1 Punkt 
- Hiwi- oder Tutorentätigkeit ohne Fachbezug = 0,5 Punkte 
3. Gesellschaftliches Engagement: 
- Freiwilligendienst oder längere Mitarbeit (ab 9 Monate) in politischen 
Gremien 
bzw. universitärer Selbstverwaltung = 1 Punkt 

- keines davon = 0 Punkte 
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§ 7 Zulassungsausschuss   
 

(1) Für den Masterstudiengang Translation, Kommunikation, Sprachtechnolo-

gie wird zur Prüfung und Feststellung der fachlichen Zugangsvoraussetzungen 

ein Zulassungsausschuss gebildet. Er besteht aus sieben Mitgliedern, die dem 

hauptberuflichen wissenschaftlichen Personal angehören. Die Mitglieder wählen 

aus ihrer Mitte eine*n Vorsitzende*n und eine*n Stellvertreter*in, die Hochschul-

lehrer*innen sein müssen. Die übrigen fünf Mitglieder setzen sich jeweils aus ei-

ner*m Vertreter*in pro Sprache (Englisch, Französisch, Italienisch, Russisch, 

Spanisch) zusammen.  
 

 

(2) Die Mitglieder des Zulassungsausschusses werden durch den Fakultätsrat 

der Neuphilologischen Fakultät bestellt. Die Amtszeit der Mitglieder beträgt drei 

Jahre. Wiederbestellung ist möglich.  

 
 
(3) Der Zulassungsausschuss ist beschlussfähig, wenn mindestens drei stimm-
berechtigte Mitglieder anwesend sind. Bei Stimmengleichheit entscheidet die 
Stimme der*des Vorsitzenden oder bei ihrer*seiner Abwesenheit die Stimme der 
Stellvertretung.  
 
 
(4) Die Prüfung der Zugangsvoraussetzung nach § 3 Abs. 1 Nr. 2 kann der Zu-
lassungsausschuss durch Beschluss auf einzelne Mitglieder übertragen. 
 
 
(5) Die Sitzungen des Zulassungsausschusses sind nicht öffentlich. Die Mitglie-
der des Ausschusses unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im 
öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch die*den Vorsitzende*n zur Verschwie-
genheit zu verpflichten. 
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§ 8 Zulassungsverfahren   
 

(1) Der Zulassungsausschuss prüft anhand der eingereichten Unterlagen, ob 
die sich bewerbende Person die fachlichen Zugangsvoraussetzungen gemäß § 3 
und im Falle der internationalen Varianten zusätzlich die Zugangsvoraussetzun-
gen gemäß § 4 erfüllt, und trifft eine entsprechende Feststellung.  
 
 
(2) Die Zulassung ist zu versagen, wenn 

a)  die in § 2 bis § 4 geregelten Voraussetzungen nicht erfüllt sind oder 
 
b)  wenn die*der Bewerber*in an einer in- oder ausländischen Hochschule 

im Masterstudiengang Translation, Kommunikation, Sprachtechnologie 
oder in verwandten Studiengängen mit im Wesentlichen gleichem Inhalt, 
insbesondere Studiengängen mit Teilschwerpunkt Übersetzen, den Prü-
fungsanspruch verloren hat oder sich in einem laufenden Prüfungsver-
fahren eines solchen Studiengangs befindet. 

 
Im Falle der Ablehnung des Antrags auf Zulassung zum Studium einer der inter-
nationalen Varianten erfolgt die Zulassung, sofern die Voraussetzungen erfüllt 
sind, zu einer der nationalen Varianten im Masterstudiengang Translation, Kom-
munikation, Sprachtechnologie.  
 

 

(3) In den Fällen des § 3 Abs. 5 ist die Zulassung unter dem Vorbehalt auszu-
sprechen, dass der Studienabschluss in einem der nach § 3 Abs. 1 genannten 
Studiengänge und die mit ihm zusammenhängenden Voraussetzungen bis zum 
letzten Werktag vor Vorlesungsbeginn nachgewiesen werden. Die Zulassung er-
lischt, wenn der Nachweis der Voraussetzung nach § 3 Abs. 1 nicht fristgerecht 
geführt wird.  
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§ 9 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
 
Die vorstehende Satzung gilt erstmals für das Zulassungsverfahren zum Som-
mersemester 2025 und tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Mitteilungsblatt 
der Rektorin in Kraft. Gleichzeitig tritt die Zulassungsordnung für den Masterstudi-
engang Translation, Kommunikation, Sprachtechnologie vom 10. Februar 2021 
außer Kraft.  
 

 

 

 
Heidelberg, den 03.09.2024 
 

 

 

 

gez. Prof. Dr. Frauke Melchior   
Rektorin  
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Zulassungsordnung der Universität Heidelberg 
für den interdisziplinären Masterstudiengang  
Communication and Society in Ibero-America 
 
Vom 27.08.2024 
 
 
 
Aufgrund von §§ 63 Abs. 2 Satz 1, 59 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes über die Hoch-
schulen in Baden-Württemberg (Landeshochschulgesetz - LHG) in der Fassung 
vom 1. Januar 2005 (GBl. 2005 S. 1), zuletzt geändert durch Art. 8 des Gesetzes 
am 7. Februar 2023 (GBl. 2023 S. 26, 43), hat der Senat der Universität Heidel-
berg am 27.08.2024 die nachstehende Satzung beschlossen. 
 
 
 
§ 1 Anwendungsbereich 
 
(1) Die Universität Heidelberg vergibt im Masterstudiengang Communication 
and Society in Ibero-America ihre Studienplätze nach Maßgabe der folgenden 
Bestimmungen. 
 
 
(2) Im Übrigen sind die Verfahrensbestimmungen der Zulassungs- und Immatri-
kulationsordnung (ZImmO) der Universität Heidelberg in ihrer jeweils gültigen 
Fassung maßgeblich. 
 
 
 
§ 2 Studienbeginn, Bewerbungsunterlagen, Form und Frist 
 
(1) Das Erfüllen der Zugangsvoraussetzungen wird nachgewiesen über einen 
elektronisch erstellten Zulassungsbescheid im Online-Portal der Universität Hei-
delberg.  
  



1464 
 
Universität Heidelberg 
Mitteilungsblatt Nr. 18 / 2024 
13.09.2024 

(2) Das Ersuchen um einen Zulassungsbescheid nach Abs. 1 erfolgt durch eine 
Bewerbung über das Online-Portal der Universität Heidelberg. Mit der Bewerbung 
sind folgende Nachweise und Erklärungen zu erbringen:  

1. Nachweise über das Vorliegen der in § 3 genannten 
Zugangsvoraussetzungen: 

a) Abschlusszeugnis des ersten Hochschulabschlusses gem. § 3 Abs. 1 
Nr. 1; sofern der Studienabschluss bzw. das Abschlusszeugnis zum 
Nachweis der Voraussetzung des § 3 Abs. 1 Nr. 1 bis zum Ende der in 
der ZImmO vorgesehenen jeweiligen Frist noch nicht vorliegt, genügt 
ein Transcript of Records oder ein vorläufiges Zeugnis der Hochschule, 
wenn auf Grund des bisherigen Studienverlaufs, insbesondere der 
bisherigen Prüfungsleistungen, zu erwarten ist, dass der 
Studienabschluss nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 rechtzeitig bis zum letzten 
Werktag vor Vorlesungsbeginn erworben wird.  

 
b) Nachweis zur Beurteilung des einschlägigen Fachanteils nach § 3 

Abs. 1 Nr. 1 (z.B. durch ein Transcript of Records). 
 
c) Nachweis englischer Sprachkenntnisse mindestens auf Niveau C1 

gemäß dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für 
Sprachen (GER) gem. § 3 Abs. 1 Nr. 2 durch  

 
aa) eine Hochschulzugangsberechtigung oder einen Hochschulab-
schluss aus einem englischsprachigen Land oder  

 
bb) einen Hochschulabschluss in einem Studiengang mit Englisch als 
Unterrichtssprache oder, 

 
cc) einen Bachelorabschluss mit einem Fachanteil von mindestens 
50% in Englischer Philologie (oder in Studiengängen mit im Wesentli-
chen gleichem Inhalt) oder 

 
dd) das Zertifikat eines international anerkannten standardisierten 
Tests oder 
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ee) weitere geeignete Sprachnachweise. 
 

d) Nachweis spanischer Sprachkenntnisse mindestens auf Niveau B1 
gemäß dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für 
Sprachen (GER) gem. § 3 Abs. 1 Nr. 3 durch  

 
aa) eine Hochschulzugangsberechtigung oder einen Hochschulab-
schluss aus einem spanischsprachigen Land oder  

 
bb) einen Hochschulabschluss in einem Studiengang mit Spanisch als 
Unterrichtssprache oder, 

 
cc) einen Bachelorabschluss mit einem Fachanteil von mindestens 
25% in Spanischer Philologie (oder in Studiengängen mit im Wesentli-
chen gleichem Inhalt) oder 
 
dd) das Zertifikat eines international anerkannten standardisierten 
Tests oder 

 
ee) weitere geeignete Sprachnachweise. 

 
2. eine Bestätigung darüber, dass der*die Studienbewerber*in an einer in- 

oder ausländischen Hochschule im Masterstudiengang Communication 
and Society in Ibero-America oder in Studiengängen mit im 
Wesentlichen gleichem Inhalt keine nach der Prüfungsordnung 
erforderliche Prüfung endgültig nicht bestanden hat oder der 
Prüfungsanspruch aus sonstigen Gründen nicht mehr besteht oder 
er*sie sich in einem laufenden Prüfungsverfahren eines solchen 
Studienganges befindet. 
 

Die Universität kann verlangen, dass die der Zulassungsentscheidung zugrunde-
liegenden Dokumente bei der Einschreibung im Original vorzulegen sind. 
 
 
(3) Der Studienbeginn ist zum Sommer- und Wintersemester möglich. 
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(4) Die Bewerbung zum Studium ist für das Sommersemester vom 01.10. des 
Vorjahres bis zum 31.03., für das Wintersemester vom 01.04. bis zum 30.09. ei-
nes Jahres möglich (Ausschlussfrist). 
 
 
 
§ 3 Zugangsvoraussetzungen 
 
(1) Zugangsvoraussetzungen für den Masterstudiengang Communication and 
Society in Ibero-America sind: 

1. ein mit gutem Erfolg erworbener Abschluss in einem geistes- oder 
sozialwissenschaftlichen Studiengang mit einem Fachanteil von 
mindestens 50% bzw. 74 ECTS-Leistungspunkten an einer in- oder 
ausländischen Hochschule, für den eine Regelstudienzeit von mindestens 
drei Studienjahren festgesetzt ist, oder ein als gleichwertig anerkannter 
Abschluss,  
 

2. englische Sprachkenntnisse mindestens auf dem Niveau C1 gemäß dem 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen (GER), 
 

3. spanische Sprachkenntnisse mindestens auf dem Niveau B1 gemäß dem 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen (GER).  

 
 
(2) Bei der Bewertung des guten Erfolges ist grundsätzlich die Hochschulab-

schlussnote von mindestens 2,5 zugrunde zu legen. Davon abweichend 
kann der Zulassungsausschuss in besonderen Ausnahmefällen, insbeson-
dere dann, wenn die Benotung der Bachelorarbeit oder die Benotung der 
Studienfachnote mit mindestens 2,5 erfolgt ist, auch Hochschulabschlussno-
ten bis 3,0 zugrunde legen.  

 
 
(3) Die Feststellung, dass die Voraussetzungen nach Abs. 1 erfüllt sind, trifft der 

Zulassungsausschuss. 
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(4) Über die Gleichwertigkeit der Vorbildung sowie die Vergleichbarkeit der 
qualifizierten Abschlüsse entscheidet der Zulassungsausschuss. Bei der Aner-
kennung von ausländischen Abschlüssen sind die Empfehlungen der Kultusmi-
nisterkonferenz sowie die Absprachen im Rahmen von Hochschulpartnerschaften 
zu beachten. In Zweifelsfällen wird die Zentralstelle für ausländisches Bildungs-
wesen (ZAB) angehört. 
 
 
(5) Liegt der Studienabschluss bzw. das Abschlusszeugnis nach § 3 Abs. 1 
Nr.1 bis zum Ende der Bewerbungsfrist noch nicht vor, nimmt der*die Bewer-
ber*in auf Grundlage einer vorläufigen Durchschnittsnote am Zulassungsverfah-
ren teil, die sich aus dem vorläufigen Zeugnis ergibt oder aufgrund bisheriger Prü-
fungsleistungen ermittelt wird (Transcript of Records); das Ergebnis des Studien-
abschlusses bleibt in diesem Fall unbeachtet.  
 
 
(6) Sofern bis zum Ende der Bewerbungsfrist nach § 2 Abs. 4, Sprachkennt-
nisse nach § 3 Abs. 1 Nr. 3 nicht nachgewiesen werden können, erfolgt eine Zu-
lassung zum Studium nur unter Vorbehalt der Nachreichung des fehlenden 
Sprachnachweises gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 1 d) spätestens bis zur Beendigung des 
zweiten Fachsemesters. Andernfalls ist die Zulassung aufzuheben. Die Beendi-
gung des zweiten Fachsemesters fällt im Falle des Sommersemesters auf den 
30. September eines Jahres, im Falle des Wintersemesters auf den 31. März ei-
nes Jahres.  
 
 
 
§ 4 Zulassungsausschuss 
 
(1) Für den Masterstudiengang Communication and Society in Ibero-America 
wird zur Prüfung und Feststellung der fachlichen Zugangsvoraussetzungen ein 
Zulassungsausschuss gebildet. Er besteht aus fünf Mitgliedern, die dem hauptbe-
ruflichen wissenschaftlichen Personal angehören und von denen mindestens 
zwei Hochschullehrer*innen sein müssen. Jeweils mindestens eine dieser Perso-
nen muss den am Studiengang beteiligten Einrichtungen der Neuphilologischen 
Fakultät (Institut für Übersetzen und Dolmetschen und Romanisches Seminar), 
der Philosophischen Fakultät (Historisches Seminar), der Fakultät für Wirtschafts- 
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und Sozialwissenschaften (Institut für Politische Wissenschaft und Institut für So-
ziologie) und der Fakultät für Chemie- und Geowissenschaften (Institut für Geo-
graphie) angehören. Eine der in Satz 3 genannten Personen muss außerdem zu-
sätzlich dem Heidelberg Centrum für Ibero-Amerika-Studien (HCIAS) zugeordnet 
sein. Die Mitglieder wählen aus ihrer Mitte eine*n Vorsitzende*n und eine*n Stell-
vertreter*in, die Hochschullehrer*innen sein müssen. Der Zulassungsausschuss 
kann sich von weiteren Personen der am Studiengang beteiligten Einrichtungen 
beraten lassen.  
 
 
(2) Die Mitglieder des Zulassungsausschusses werden vom Fakultätsrat der 
Neuphilologischen Fakultät, der Philosophischen Fakultät, der Fakultät für Wirt-
schafts- und Sozialwissenschaften und der Fakultät für Chemie- und Geowissen-
schaften bestellt. Die Amtszeit der Mitglieder beträgt drei Jahre. Wiederbestellung 
ist möglich.  
 
 
(3) Die Prüfung der fachlichen Zugangsvoraussetzungen kann der Zulassungs-
ausschuss durch Beschluss auf einzelne seiner Mitglieder übertragen. 
 
 
 
§ 5 Zulassungsverfahren 
 
(1) Der Zulassungsausschuss prüft anhand der eingereichten Unterlagen, ob 
der*die Bewerber*in die fachlichen Zugangsvoraussetzungen gemäß § 3 erfüllt, 
und trifft eine entsprechende Feststellung.  
 
 
(2) Die Zulassung ist zu versagen, wenn 

a) die in § 2 und § 3 geregelten Voraussetzungen nicht erfüllt sind oder 
 
b) wenn die*der Bewerber*in an einer in- oder ausländischen Hochschule im 

Masterstudiengang Communication and Society in Ibero-America oder in 
Studiengängen mit im Wesentlichen gleichem Inhalt den Prüfungsan-
spruch verloren hat oder sich in einem laufenden Prüfungsverfahren ei-
nes solchen Studiengangs befindet. 

 



1469 
 
Universität Heidelberg 
Mitteilungsblatt Nr. 18 / 2024 
13.09.2024 

(3) In den Fällen des § 3 Abs. 5 ist die Zulassung unter dem Vorbehalt auszu-
sprechen, dass der Abschluss in einem der nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 genannten Stu-
diengänge und die mit ihm zusammenhängenden Voraussetzungen bis zum letz-
ten Werktag vor Vorlesungsbeginn nachgewiesen werden. Die Zulassung erlischt, 
wenn der Nachweis der Voraussetzung nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 nicht fristgerecht 
geführt wird. 
 
 
(4) In den Fällen des § 3 Abs. 6 ist die Zulassung nur unter dem Vorbehalt aus-
zusprechen, dass der Nachweis fristgerecht nach § 3 Abs. 6 geführt wird. An-
sonsten erlischt die Zulassung.  
 
 
 
§ 6 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
 
Die vorstehende Satzung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Mitteilungs-
blatt der Rektorin in Kraft und gilt erstmals für das Zulassungsverfahren zum 
Sommersemester 2025. Gleichzeitig tritt die Zulassungsordnung für den Master-
studiengang Communication and Society in Ibero-America vom 10. Februar 2021 
(Mitteilungsblatt des Rektors vom 27.04.2021, S. 606 f.) außer Kraft.  
 
 
 
 
Heidelberg, den 03.09.2024 
 
 
 
 
gez. Prof. Dr. Frauke Melchior 

Rektorin  
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Studien- und Prüfungsordnung der Universität Heidelberg 
für den Masterstudiengang Translation, Kommunikation, 
Sprachtechnologie 
 
vom 27.08.2024 
 
 
 
Aufgrund von §§ 8 Abs. 5, 32 Abs. 3 S. 1, Abs. 4, 29 des Gesetzes über die 
Hochschulen in Baden-Württemberg (Landeshochschulgesetz – LHG) in der 
Fassung vom 1. Januar 2005 (GBl. 2005 S. 1), zuletzt geändert durch Artikel 
8 des Gesetzes am 7. Februar 2023 (GBl. S. 26, 43), hat der Senat der Uni-
versität Heidelberg am 27.08.2024 die nachstehende Satzung beschlossen. 
 
Die Rektorin hat ihre Zustimmung am 03.09.2024 erteilt. 
 
 
 
Abschnitt I: Bestimmungen zu Studienaufbau und Regelstudienzeit 
 

§ 1  Gegenstand des Studiums und der Prüfungen 
§ 2  Mastergrad 
§ 3  Regelstudienzeit 
§ 4  Studienaufbau, -beginn und -sprache  
§ 4a  Internationale Variante „Fachübersetzen und Kulturmittlung” 
§ 4b Internationale Variante „Fachübersetzen und Übersetzungstechnologien” 
§ 4c Internationale Variante „Fachübersetzen und Sprachtechnologien” 
§ 5  Module, Leistungspunkte, Notenliste 
 
 
 
Abschnitt II: Bestimmungen zum Prüfungswesen 
 
Prüfungsausschuss und Prüfer*innen 
§ 6  Prüfungsausschuss 
§ 7  Prüfer*innen und Beisitzer*innen 
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Allgemeine Bestimmungen 

§ 8  Bewertung der Prüfungsleistungen  
§ 9  Nichtbestehen und Wiederholung von Prüfungen 
§ 10  Rücktritt, Versäumnis, Fristüberschreitung  
§ 11  Nachteilsausgleichende Regelungen für Studierende in besonderen 
Lebenslagen 
§ 12  Täuschung und Ordnungsverstoß  
§ 13  Anerkennung von hochschulischen Leistungen und Anrechnung von 
Leistungen außerhalb des Hochschulstudiums  
 
 
Studien- und Prüfungsleistungen 

§ 14  Prüfungsarten 
§ 15  Studienbegleitende mündliche Prüfungen 
§ 16  Studienbegleitende schriftliche Prüfungen 
 
 
Masterprüfung 

§ 17  Umfang und Art der Prüfung 
§ 18  Zulassungsvoraussetzungen zur Masterprüfung 
§ 19  Zulassungsverfahren zur Masterarbeit und zu den Abschlussprüfungen 
§ 20  Modul Masterarbeit 
§ 21  Abgabe und Bewertung der Masterarbeit 
§ 22  Disputation 
§ 23  Gesamtnote des Moduls Masterarbeit / Disputation 
§ 24  Schriftliche Abschlussprüfungen 
§ 25  Bestehen der Prüfung, Gesamtnote 
§ 26  Masterzeugnis und Urkunde  
§ 27  Zusatzqualifikationen (Aufwertung und Erweiterung) 
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Abschnitt III: Schlussbestimmungen 
 
§ 28  Ungültigkeit von Prüfungen 
§ 29  Einsicht in die Prüfungsakten 
§ 30  Inkrafttreten; Außerkrafttreten 
 
 
Anlage 1: Modularisierung im Masterstudiengang Translation, Kommunika-
tion, Sprachtechnologie: Sprachkombination ABC 
 
Anlage 2: Modularisierung im Masterstudiengang Translation, Kommunika-
tion, Sprachtechnologie: Sprachkombination AB 
 
Anlage 3: Modularisierung der Zusatzqualifikation für die Aufwertung im 
Masterstudiengang Translation, Kommunikation, Sprachtechnologie (bei 
Wahl der Sprachkombinationen ABC, soweit als A-Sprache Deutsch ge-
wählt wurde): Aufwertung C-Sprache auf B-Sprache 
 
Anlage 4: Modularisierung der Zusatzqualifikation für die Erweiterung im 
Masterstudiengang Translation, Kommunikation, Sprachtechnologie (bei 
Wahl der Sprachkombinationen ABC bzw. AB, soweit als A-Sprache 
Deutsch gewählt wurde): Erweiterung mit einer oder mehreren C-Sprache(n) 
 
Anlage 5: Modularisierung der internationalen Variante „Fachübersetzen 
und Kulturmittlung” (Double Degree) im Masterstudiengang Translation, 
Kommunikation, Sprachtechnologie (gemeinsame Studiengangsvariante 
mit der Universidad de Salamanca): Sprachkombination ABC 
 
Anlage 6: Modularisierung der internationalen Variante „Fachübersetzen 
und Übersetzungstechnologien“ (Double Degree) im Masterstudiengang 
Translation, Kommunikation, Sprachtechnologie (gemeinsame Studien-
gangsvariante mit der Pontificia Universidad Católica de Chile): Sprachkom-
bination ABC 
 
Anlage 7a: Modularisierung der internationalen Variante „Fachübersetzen 
und Sprachtechnologien” (Double Degree) im Masterstudiengang Transla-
tion, Kommunikation, Sprachtechnologie (gemeinsame Studiengangsvari-
ante mit der Università di Bologna): Sprachkombination ABC 
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Anlage 7b: Modularisierung der internationalen Variante „Fachübersetzen 
und Sprachtechnologien“ (Double Degree) im Masterstudiengang Transla-
tion, Kommunikation, Sprachtechnologie (gemeinsame Studiengangsvari-
ante mit der Università di Bologna): Sprachkombination AB 
 
Anlage 8: Tabelle zur Notenumrechnung zwischen dem deutschen und dem 
spanischen Benotungssystem 
 
Anlage 9: Tabelle zur Notenumrechnung zwischen dem deutschen und dem 
chilenischen Benotungssystem 
 
Anlage 10: Tabelle zur Notenumrechnung zwischen dem deutschen und 
dem italienischen Benotungssystem 
 
 
 
Abschnitt I: Bestimmungen zu Studienaufbau und Regelstudienzeit 
 
§ 1 Gegenstand des Studiums und der Prüfungen 
 
(1) Gegenstand des Masterstudienganges Translation, Kommunikation, 
Sprachtechnologie und seinen internationalen Varianten ist die wissenschaftli-
che Beschäftigung mit Theorien und Methoden der Sprach- und Übersetzungs-
wissenschaft sowie der Praxis des Übersetzens, entweder in 

1. zwei Sprachen aus dem Angebot des Instituts (B-Sprache und C-Spra-
che) in Beziehung zur A-Sprache Deutsch – Sprachkombination ABC; 

 
2. Deutsch als B- und Englisch als C-Sprache in Beziehung zur A-Sprache 

Französisch, Italienisch oder Spanisch – Sprachkombination ABC; 
 
3. Englisch als B- und Deutsch als C-Sprache in Beziehung zur A-Sprache 

Spanisch – Sprachkombination ABC (nur in der internationalen Variante 
mit Chile); 
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oder 
 

4. einer Sprache aus dem Angebot des Instituts (A-Sprache oder B-Sprache) 
in Beziehung zu Deutsch als A- oder B-Sprache – Sprachkombination AB. 

 
 
(2) Wählbare Sprachen in der nationalen Variante sind Englisch, Französisch, 
Italienisch, Russisch und Spanisch. Deutsch ist hier in jedem Fall als A-Sprache 
oder als B-Sprache zu wählen. Portugiesisch kann als Erweiterung mit einer C-
Sprache gewählt werden.  
 
 
(3) Der Masterstudiengang Translation, Kommunikation, Sprachtechnologie 
kann in folgenden Fällen auch als internationale Variante mit dem Abschluss ei-
nes Double Degree studiert werden: 

1. Bei Wahl von Spanisch als A- Sprache und Englisch als C-Sprache 
(Abs. 1 Nr. 2) oder Spanisch als B-Sprache und Englisch als C-Sprache 
(Abs. 1 Nr. 1) in einer deutsch-spanischen institutionellen Kooperation 
zwischen dem Institut für Übersetzen und Dolmetschen der Universität 
Heidelberg und der Facultad de Traducción y Documentación der Uni-
versidad de Salamanca. Näheres ist in § 4a (Internationale Variante 
„Fachübersetzen und Kulturmittlung”) geregelt.  

 
2. Bei Wahl von Spanisch als A-Sprache, Englisch oder Deutsch als B-

Sprache und Deutsch oder Englisch als C-Sprache (Abs. 1 Nr. 2 und 3) 
oder Deutsch als A-Sprache, Spanisch als B-Sprache und Englisch als 
C-Sprache (Abs. 1 Nr. 1) in einer deutsch-chilenischen institutionellen 
Kooperation zwischen dem Institut für Übersetzen und Dolmetschen der 
Universität Heidelberg und der Facultad de Letras der Pontificia Univer-
sidad de Chile. Näheres ist in § 4b (Internationale Variante „Fachüber-
setzen und Übersetzungstechnologien”) geregelt. 
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3. Bei Wahl folgender Sprachkombinationen:  

 Heimatuniversität Heidelberg: Alle Sprachkombinationen aus Abs. 1 
Nr. 1, 2 und 4. 

 Heimatuniversität Bologna: Italienisch als A-Sprache, Deutsch als B-
Sprache und Englisch als C-Sprache (Abs. 1 Nr. 2), bzw. Italienisch 
als A-Sprache und Deutsch als B-Sprache (Abs. 1 Nr. 4) in einer 
deutsch-italienischen institutionellen Kooperation zwischen dem Insti-
tut für Übersetzen und Dolmetschen der Universität Heidelberg und 
dem Campus di Forlì der Università di Bologna. Näheres ist in § 4c 
(Internationale Variante „Fachübersetzen und Sprachtechnologien”) 
geregelt. 

 
 
(4) Masterabschlüsse schließen als weitere Abschlüsse Studiengänge ab, die 
erste Hochschulabschlüsse vertiefen, verbreitern, fachübergreifend erweitern o-
der um andere Fächer ergänzen (konsekutive Masterstudiengänge). Durch die 
Prüfung zum „Master of Arts” soll festgestellt werden, ob die Studierenden einer-
seits ein erweitertes und vertieftes Fachwissen im Bereich der Sprach- und 
Übersetzungswissenschaft besitzen, die Zusammenhänge zwischen den einzel-
nen Disziplinen überblicken, und ob sie andererseits sowohl für die Berufspraxis 
als auch die für einen akademischen Werdegang notwendigen Fachkenntnisse 
sowie methodischen und praktischen Fähigkeiten erworben haben. 
 
 
(5) Der Zugang und die Zulassung zum Studium werden in einer gesonderten 
Zulassungssatzung geregelt. 
 
 
 
§ 2 Mastergrad 
 
Nach bestandener Masterprüfung verleiht die Universität Heidelberg den akade-
mischen Grad „Master of Arts” (abgekürzt M.A.). 
  



1477 
 
Universität Heidelberg 
Mitteilungsblatt Nr. 18 / 2024 
13.09.2024 

§ 3 Regelstudienzeit 
 
(1) Die Regelstudienzeit für den Masterstudiengang beträgt einschließlich 
der Zeit für die Abschlussprüfungen und die Anfertigung der Masterarbeit vier 
Semester. 
 
 
(2) Studierende der nationalen Varianten können zu einem Teilzeitstudium zu-
gelassen werden. Das Nähere regelt die Ordnung zur Regelung des Teilzeit-
studiums an der Universität Heidelberg (TeilzeitO) in der jeweils geltenden 
Fassung. Bei Zulassung zum Teilzeitstudium verlängert sich die Regelstudienzeit 
entsprechend den dort getroffenen Bestimmungen. Die in dieser Prüfungsord-
nung festgelegten Bearbeitungszeiten für schriftliche Prüfungsleistungen bleiben 
hiervon unberührt. Die Zulassung zum Teilzeitstudium erfolgt auf Antrag.  
 
 
 
§ 4 Studienaufbau, -beginn und -sprache 
 
(1) Die Aufnahme des Studiums kann für die nationalen Varianten zum Winter-
semester und Sommersemester erfolgen. In den internationalen Varianten „Fach-
übersetzen und Kulturmittlung” (Salamanca) und „Fachübersetzen und 
Sprachtechnologien” (Bologna) ist der Studienbeginn nur zum Wintersemester 
möglich. In der internationalen Variante „Fachübersetzen und Übersetzungstech-
nologien” (Chile) ist der Studienbeginn nur zum Sommersemester möglich. 
 
 
(2) Das Lehrangebot erstreckt sich in der Regel über drei Semester, im vier-
ten Semester ist die Masterarbeit anzufertigen. Der für einen erfolgreichen Ab-
schluss des Masterstudiums erforderliche Gesamtumfang im Pflicht- und ggf. 
Wahlpflicht- und Wahlbereich beträgt 120 ECTS-Leistungspunkte (im Folgenden 
nur „Leistungspunkte“ oder „LP”). 
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(3) Das Studium ist modular aufgebaut und umfasst die in Anlage 1 (Sprach-
kombination ABC) bzw. Anlage 2 (Sprachkombination AB) bzw. Anlage 5 (inter-
nationale Variante „Fachübersetzen und Kulturmittlung” mit der Sprachkombina-
tion ABC) bzw. Anlage 6 (internationale Variante „Fachübersetzen und Überset-
zungstechnologien” mit der Sprachkombination ABC) bzw. Anlage 7a und 7b (in-
ternationale Variante „Fachübersetzen und Sprachtechnologien”) aufgeführten 
Module und Lehrveranstaltungen. Die in den Modulen genannten Seminare 
können grundsätzlich sprachübergreifend angeboten werden. 
 
 
(4) Das Studium mit der Sprachkombination ABC bzw. AB besteht aus 7 stu-
dienbegleitenden Modulen im Umfang von insgesamt 89 LP bzw. 92 LP, drei 
bzw. zwei schriftlichen übersetzungspraktischen Abschlussprüfungen (9 LP bzw. 
6 LP) sowie dem Modul Masterarbeit, einschließlich Disputation, im Umfang von 
22 LP. 
 
 
(5) In der internationalen Variante „Fachübersetzen und Kulturmittlung” mit der 
Sprachkombination ABC besteht das Studium aus 10 studienbegleitenden Modu-
len im Umfang von insgesamt 90 LP, zwei schriftlichen übersetzungspraktischen 
Abschlussprüfungen (6 LP) sowie dem Modul Masterarbeit, einschließlich Dispu-
tation, im Umfang von insgesamt 24 LP. Näheres ist in § 4a geregelt. 
 
 
(6) In der internationalen Variante „Fachübersetzen und Übersetzungstechnolo-
gien” mit der Sprachkombination ABC besteht das Studium aus 6 studienbeglei-
tenden Modulen im Umfang von insgesamt 87 LP, drei schriftlichen überset-
zungspraktischen Abschlussprüfungen (9 LP), sowie dem Modul Masterarbeit, 
einschließlich Disputation, im Umfang von insgesamt 24 LP. Näheres ist in § 4b 
geregelt. 
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(7) In der internationalen Variante „Fachübersetzen und Sprachtechnologien” 
mit der Sprachkombination ABC bzw. AB besteht das Studium aus 7 studienbe-
gleitenden Modulen im Umfang von insgesamt 94 LP bzw. 97 LP, drei bzw. zwei 
schriftlichen übersetzungspraktischen Abschlussprüfungen (9 LP bzw. 6 LP) so-
wie dem Modul Masterarbeit, einschließlich Disputation, im Umfang von 17 LP. 
Näheres ist in § 4c geregelt. 
 
 
(8) Unterrichts- und Prüfungssprachen sind grundsätzlich Deutsch, Englisch o-
der eine der gewählten Sprachen. 
 
 
 
§ 4a Internationale Variante „Fachübersetzen und Kulturmittlung”  
 
(1) Die in § 1 Abs. 3 Nr. 1 beschriebene internationale Variante „Fachüberset-
zen und Kulturmittlung” des Masterstudienganges Translation, Kommunikation, 
Sprachtechnologie ist eine gemeinsame Studiengangsvariante (Double Degree) 
des Instituts für Übersetzen und Dolmetschen der Neuphilologischen Fakultät der 
Universität Heidelberg (Trägeruniversität) und der Facultad de Traducción y 
Documentación der Universidad de Salamanca. Auf spanischer Seite (Trägeruni-
versität Universidad de Salamanca) wird die gemeinsame internationale Variante 
(Double Degree) im Studiengang Traducción y Mediación cultural realisiert. Nach 
erfolgreichem Abschluss der internationalen Variante wird an der Universität Hei-
delberg gem. § 2 der akademische Grad „Master of Arts” und an der Universidad 
de Salamanca der akademische Grad „Máster Universitario” verliehen. 
 
 
(2) Die Hochschule, an der die*der Studierende sich für die internationale Vari-
ante „Fachübersetzen und Kulturmittlung“ beworben hat, gilt im Falle einer Zulas-
sung als Heimatuniversität. Das Studium hat in diesen Fällen durch gleichzeitige 
Immatrikulation an beiden Hochschulen zu erfolgen.  
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(3) Das erste Studienjahr wird in Salamanca absolviert, das zweite Studienjahr 
in Heidelberg. Die Betreuung und Bewertung der Masterarbeit erfolgt durch je 
eine prüfungsberechtigte Person aus Heidelberg und Salamanca. Die schriftli-
chen Abschlussprüfungen im dritten Semester sowie die Disputation im vierten 
Semester finden in Heidelberg statt. Die Disputation wird von Prüfer*innen beider 
Hochschulen abgenommen. 
 
 
(4) Das Lehrangebot für die internationalen Varianten der beiden Studiengänge 
in Salamanca und Heidelberg setzt sich zusammen aus dem Lehrangebot (bzw. 
ggf. einer Auswahl hieraus) der in Abs. 1 genannten Studiengänge sowie ggf. aus 
spezifischen Angeboten für die Studierenden in einer der beiden gemeinsamen 
internationalen Varianten. 
 
 
(5) Die studienbegleitenden Studien- und Prüfungsleistungen unterliegen den 
jeweiligen Bestimmungen der die Lehrveranstaltung bzw. das Modul durchführen-
den Universität. Für die Masterarbeit, die Disputation sowie die schriftlichen Ab-
schlussprüfungen gelten die Regelungen gemäß dieser Prüfungsordnung. Die 
Umrechnung der Noten erfolgt gemäß Anlage 8.   
 
 
(6) Studierenden, die die internationale Variante erfolgreich absolviert haben – 
d. h. Module und Lehrveranstaltungen gemäß Anlage 5, verpflichtendes Aus-
landsjahr an der Partneruniversität sowie gemeinsam von beiden Universitäten 
betreute Masterarbeit – werden zwei Hochschulgrade verliehen. Sie erhalten ei-
nen Doppelabschluss (Double Degree). Das Zeugnis und die Urkunde aus Hei-
delberg sowie die Diploma Supplements beider Universitäten lassen erkennen, 
dass es sich um ein Doppelabschlussprogramm der beiden Universitäten Heidel-
berg und Salamanca handelt. 
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(7) Studierende mit Heimatuniversität in Heidelberg, die die internationale Vari-
ante nicht erfolgreich absolviert haben, können – wenn nicht andere Gründe (z. 
B. Verlust des Prüfungsanspruchs) entgegenstehen – den Masterabschluss im 
Studiengang Translation, Kommunikation, Sprachtechnologie (ohne Double 
Degree) erwerben. An der Partneruniversität erfolgreich absolvierte Studien- und 
Prüfungsleistungen werden in diesem Fall nach Maßgabe der Anlage 1 vollum-
fänglich anerkannt. 
 
 
 
§ 4b Internationale Variante „Fachübersetzen und Übersetzungstechnolo-

gien”  
 
(1) Die in § 1 Abs. 3 Nr. 2 beschriebene internationale Variante „Fachüberset-
zen und Übersetzungstechnologien” des Masterstudienganges Translation, Kom-
munikation, Sprachtechnologie ist eine gemeinsame Studiengangsvariante (Dou-
ble Degree) des Instituts für Übersetzen und Dolmetschen der Neuphilologischen 
Fakultät der Universität Heidelberg (Trägeruniversität) und der Facultad de Letras 
der Pontificia Universidad Católica de Chile. Auf chilenischer Seite (Trägeruniver-
sität Pontificia Universidad Católica de Chile) wird die gemeinsame internationale 
Variante (Double Degree) im Studiengang Traducción realisiert. Nach erfolgrei-
chem Abschluss der internationalen Variante wird an der Universtität Heidelberg 
gem. § 2 der akademische Grad „Master of Arts” und an der Pontificia Univer-
sidad Católica de Chile der akademische Grad „Magíster” verliehen. 
 
 
(2) Die Hochschule, an der die*der Studierende sich für die internationale Vari-
ante „Fachübersetzen und Übersetzungstechnologien“ beworben hat, gilt im Falle 
einer Zulassung als Heimatuniversität. Das Studium hat in diesen Fällen durch 
gleichzeitige Immatrikulation an beiden Hochschulen zu erfolgen.  
 
 
(3) Das erste Studienjahr wird in Santiago de Chile absolviert, das zweite Studi-
enjahr in Heidelberg. Das Studium beginnt zum chilenischen Wintersemester ei-
nes jeden Hochschuljahres (i. d. R. März). Die Betreuung und Bewertung der 
Masterarbeit erfolgt durch je eine prüfungsberechtigte Person aus Heidelberg und 
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Santiago de Chile. Die schriftlichen Abschlussprüfungen im dritten Semester so-
wie die Disputation im vierten Semester finden in Heidelberg statt. Die Disputation 
wird von Prüfer*innen beider Hochschulen abgenommen. 
 
 
(4) Das Lehrangebot für die internationalen Varianten der beiden Studiengänge 
in Santiago de Chile und Heidelberg setzt sich zusammen aus dem Lehrangebot 
(bzw. ggf. einer Auswahl hieraus) der in Abs. 1 genannten Studiengänge sowie 
ggf. aus spezifischen Angeboten für die Studierenden in einer der beiden gemein-
samen internationalen Varianten. 
 
 
(5) Die studienbegleitenden Studien- und Prüfungsleistungen unterliegen den 
jeweiligen Bestimmungen der die Lehrveranstaltung bzw. das Modul durchführen-
den Universität. Für die Masterarbeit, die Disputation sowie die schriftlichen Ab-
schlussprüfungen gelten die Regelungen gemäß dieser Prüfungsordnung. Die 
Umrechnung der Noten erfolgt gemäß Anlage 9. 
 
 
(6) Studierenden, die die internationale Variante erfolgreich absolviert haben – 
d. h. Module und Lehrveranstaltungen gemäß Anlage 6, verpflichtendes Aus-
landsjahr an der Partneruniversität sowie gemeinsam von beiden Universitäten 
betreute Masterarbeit – werden zwei Hochschulgrade verliehen. Sie erhalten ei-
nen Doppelabschluss (Double Degree). Das Zeugnis und die Urkunde beider Uni-
versitäten sowie das Diploma Supplement der Universität Heidelberg lassen er-
kennen, dass es sich um ein Doppelabschlussprogramm der Universitäten Hei-
delberg und der Pontificia Universidad Católica de Chile handelt. 
 
 
(7) Studierende mit Heimatuniversität in Heidelberg, die die internationale Vari-
ante nicht erfolgreich absolviert haben, können – wenn nicht andere Gründe 
(z. B. Verlust des Prüfungsanspruchs) entgegenstehen – den Masterabschluss im 
Studiengang Translation, Kommunikation, Sprachtechnologie (ohne Double 
Degree) erwerben. An der Partneruniversität erfolgreich absolvierte Studien- und 
Prüfungsleistungen werden in diesem Fall nach Maßgabe der Anlage 1 vollum-
fänglich anerkannt. 
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§ 4c Internationale Variante „Fachübersetzen und Sprachtechnologien”  
 
(1) Die in § 1 Abs. 3 Nr. 3 beschriebene internationale Variante „Fachüberset-
zen und Sprach-technologien” des Masterstudienganges Translation, Kommuni-
kation, Sprachtechnologie ist eine gemeinsame Studiengangsvariante (Double 
Degree) des Instituts für Übersetzen und Dolmetschen der Neuphilologischen Fa-
kultät der Universität Heidelberg (Trägeruniversität) und dem Dipartimento di In-
terpretazione e Traduzione, Campus Forlì der Università di Bologna. Auf italieni-
scher Seite (Trägeruniversität Università di Bologna) wird die gemeinsame inter-
nationale Variante (Double Degree) im Studiengang Specialized Translation reali-
siert. Nach erfolgreichem Abschluss der internationalen Variante wird an der Uni-
verstität Heidelberg gem. § 2 der akademische Grad „Master of Arts” und an der 
Università di Bologna der akademische Grad „Laurea Magistrale” verliehen. 
 
 
(2) Die Hochschule, an der die*der Studierende sich für die internationale Vari-
ante „Fachübersetzen und Sprachtechnologien” beworben hat, gilt im Falle einer 
Zulassung als Heimatuniversität. Das Studium hat in diesen Fällen durch gleich-
zeitige Immatrikulation an beiden Hochschulen zu erfolgen.  
 
 
(3) Studierende mit Heimatuniversität Heidelberg absolvieren das erste Semes-
ter in Heidelberg, wechseln für das zweite Semester nach Forlì, kehren für das 
dritte Semester wieder zurück nach Heidelberg und können dann wählen, ob sie 
für das vierte Semester in Heidelberg bleiben oder nach Forlì zurückkehren. Stu-
dierende mit Heimatuniversität Bologna absolvieren das erste Semester in Forlì, 
das zweite und dritte Semester in Heidelberg und kehren für das vierte Semester 
nach Forlì zurück. Beide Gruppen verbringen das dritte Semester gemeinsam in 
Heidelberg. Die Betreuung und Bewertung der Masterarbeit erfolgt durch je eine 
prüfungsberechtigte Person aus Heidelberg und Bologna. Die schriftlichen Ab-
schlussprüfungen im dritten Semester finden in Heidelberg statt. Die Disputation 
im vierten Semester wird von Prüfer*innen beider Hochschulen abgenommen. 
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(4) Das Lehrangebot für die internationalen Varianten der beiden Studiengänge 
in Bologna und Heidelberg setzt sich zusammen aus dem Lehrangebot (bzw. ggf. 
einer Auswahl hieraus) der in Abs. 1 genannten Studiengänge sowie ggf. aus 
spezifischen Angeboten für die Studierenden in einer der beiden gemeinsamen 
internationalen Varianten. 
 
 
(5) Die studienbegleitenden Studien- und Prüfungsleistungen sowie Masterar-
beit und Disputation unterliegen den jeweiligen Bestimmungen der die Lehrveran-
staltung bzw. das Modul durchführenden Universität. Für die schriftlichen Ab-
schlussprüfungen gelten die Regelungen gemäß dieser Prüfungsordnung. Die 
Umrechnung der Noten erfolgt gemäß Anlage 10. 
 
 
(6) Studierenden, die die internationale Variante erfolgreich absolviert haben – 
d. h. Module und Lehrveranstaltungen gemäß Anlage 7a bzw. Anlage 7b, ver-
pflichtendes Auslandssemester bzw. verpflichtendes Auslandsjahr an der Part-
neruniversität sowie gemeinsam von beiden Universitäten betreute Masterarbeit – 
werden zwei Hochschulgrade verliehen. Sie erhalten einen Doppelabschluss 
(Double Degree). Zeugnis und Urkunde der Universität Heidelberg und die Dip-
loma Supplements beider Universitäten lassen erkennen, dass es sich um ein 
Doppelabschlussprogramm der Universitäten Heidelberg und der Università di 
Bologna handelt. 
 
 
(7) Studierende mit Heimatuniversität in Heidelberg, die die internationale Vari-
ante nicht erfolgreich absolviert haben, können – wenn nicht andere Gründe (z. 
B. Verlust des Prüfungsanspruchs) entgegenstehen – den Masterabschluss im 
Studiengang Translation, Kommunikation, Sprachtechnologie (ohne Double 
Degree) erwerben. An der Partneruniversität erfolgreich absolvierte Studien- und 
Prüfungsleistungen werden in diesem Fall nach Maßgabe der Anlage 1 oder 2 
vollumfänglich anerkannt. 
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§ 5 Module, Leistungspunkte, Notenliste 
 
(1) Ein Modul ist eine thematisch und zeitlich abgeschlossene Lehr- und 
Lerneinheit, die sich aus verschiedenen Lehrveranstaltungen zusammensetzen 
kann. Es besteht nicht nur aus den zu besuchenden Lehrveranstaltungen, son-
dern umfasst auch die zu erbringenden Studien- und Prüfungsleistungen, die für 
die erfolgreiche Absolvierung eines Moduls notwendig sind.  
 
 
(2) Es wird unterschieden zwischen den Modularten Pflichtmodul, Wahlpflicht-
modul und Wahlmodul: 

1. Pflichtmodule müssen von allen Studierenden absolviert werden. Inner-
halb eines Pflichtmoduls kann die Wahl zwischen verschiedenen Veran-
staltungen ermöglicht werden. Das endgültige Nichtbestehen eines Pflicht-
moduls führt zum Verlust des Prüfungsanspruchs und damit zum Aus-
schluss aus dem Studium. Ein Pflichtmodul ist nicht kompensationsfähig. 

2. Wahlpflichtmodule sind Module innerhalb eines verpflichtenden Wahl-
pflichtbereichs. Die Studierenden haben innerhalb des jeweiligen Wahl-
pflichtbereichs die Wahl zwischen verschiedenen, gleichwertigen Wahl-
pflichtmodulen, die jeweils füreinander kompensationsfähig sind. Innerhalb 
eines Wahlpflichtmoduls kann zudem die Wahl zwischen verschiedenen 
Veranstaltungen ermöglicht werden. Das endgültige Nichtbestehen eines 
gewählten Wahlpflichtmoduls führt erst dann zum Verlust des Prüfungsan-
spruchs und damit zum Ausschluss aus dem Studium, wenn alle Kompen-
sationsmöglichkeiten innerhalb des jeweiligen Wahlpflichtbereichs ausge-
schöpft sind.  

3. Wahlmodule sind sonstige im Modulangebot enthaltene Module. Das Mo-
dulangebot kann nur ein Wahlmodul oder mehrere, nicht zwingend gleich-
wertige, Wahlmodule enthalten. Soweit ein entsprechendes Wahlmodul-
angebot besteht, sind Wahlmodule frei in dem für das Studium erforderli-
chen Umfang und darüber hinaus wählbar. Innerhalb eines Wahlmoduls 
kann zudem die Wahl zwischen verschiedenen Veranstaltungen ermög-
licht werden. Veranstaltungen innerhalb von Wahlmodulen sind stets kom-
pensationsfähig. Das endgültige Nichtbestehen eines Wahlmoduls führt 
nicht zum Verlust des Prüfungsanspruchs. Wenn alle Kompensationsmög-
lichkeiten innerhalb vorgegebener Wahlmodule bzw. durch andere Wahl-
module ausgeschöpft wurden, besteht der Prüfungsanspruch nicht weiter 
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fort, wenn der Studiengang nicht mehr erfolgreich absolviert werden kann.   
 
 
(3) Die Masterarbeit, einschließlich Disputation, sowie die schriftlichen Ab-
schlussprüfungen stellen jeweils eigene Module dar. 
 
 
(4) Für das Bestehen eines Moduls müssen alle (ggf. gewählten) (Teil-)leistun-
gen innerhalb des Moduls mit mindestens „ausreichend” (4,0) bzw. mit „bestan-
den” bewertet worden sein. 
 
 
(5) Für erfolgreich absolvierte Studien- und Prüfungsleistungen werden Leis-
tungspunkte vergeben. Dabei entspricht ein Leistungspunkt einem durchschnittli-
chen zeitlichen Arbeitsaufwand für die Studierenden von 30 Stunden. 
 
 
(6) Am Ende eines jeden Semesters wird auf Antrag der*des Studierenden 
eine Notenliste (Transcript of Records) ausgestellt. Darin werden alle bisheri-
gen Prüfungsleistungen zusammen mit den jeweiligen Leistungspunkten und 
den Noten verzeichnet. 
 
 
 
Abschnitt II: Bestimmungen zum Prüfungswesen 
 
Prüfungsausschuss und Prüfer*innen 
 
§ 6 Prüfungsausschuss 
 
(1) Zur Erledigung der in dieser Prüfungsordnung festgelegten Aufgaben wird 
ein Prüfungsausschuss eingerichtet. Er besteht aus drei Hochschullehrer*innen 
und einem*r Vertreter*in der akademischen Mitarbeiter*innen des Instituts für 
Übersetzen und Dolmetschen. In den Prüfungsausschuss soll nach Möglichkeit 
ein*e Studierende*r mit beratender Stimme aufgenommen werden. Alle Mitglie-
der des Prüfungsausschusses werden vom Fakultätsrat der Neuphilologischen 
Fakultät für drei Jahre bestellt; die Amtszeit des studentischen Mitglieds beträgt 
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ein Jahr. Wiederbestellung ist zulässig. Aus der Reihe der Hochschullehrer*in-
nen wird ein Mitglied als Vorsitzende*r und ein*e Stellvertreter*in bestimmt. Für 
jedes Mitglied kann vom Fakultätsrat jeweils ein*e Stellvertreter*in bestellt wer-
den. Die Mitglieder sollen nach Möglichkeit unterschiedliche Sprachen vertreten. 
Der Ausschuss kann sich von geeigneten Vertreter*innen der Sprachen beraten 
lassen, die nicht durch Mitglieder im Prüfungsausschuss vertreten sind. Der 
Prüfungsausschuss trifft, soweit nicht andere Zuständigkeiten ausdrücklich vor-
gesehen sind, die nach dieser Prüfungsordnung erforderlichen Entscheidungen. 
 
 
(2) Der Prüfungsausschuss ist zuständig für die Organisation der Prüfungsver-
fahren und überwacht die Einhaltung der Bestimmungen dieser Prüfungsordnung. 
Er ist insbesondere zuständig für  

 die Bestellung der bei den Prüfungen mitwirkenden Prüfer*innen und 

Beisitzer*innen, 

 die Bekanntgabe der Prüfer*innen im Vorfeld der Prüfung, 

 die Entscheidung über die Zulassung zu Prüfungen, 

 die Entscheidung über Rücktrittsgesuche und Anträge auf  

nachteilsausgleichende Maßnahmen, 

 die Ahndung von Täuschungen oder Ordnungsverstößen sowie 

 die Entscheidung in Anerkennungs- und Anrechnungsverfahren. 

 

Der Prüfungsausschuss kann darüber hinaus Anregungen zur Reform des Studi-

enplans und der Prüfungsordnung geben und zu allen die Prüfungen betreffen-

den Fragen angerufen werden.  

 

 

(3) Der Prüfungsausschuss kann konkrete Aufgaben, insbesondere die Bestel-
lung von Prüfer*innen und Beisitzer*innen, per Beschluss widerruflich auf die*den 
Vorsitzende*n übertragen. Der Prüfungsausschuss kann bei Bedarf weitere Aufga-
ben an eine oder mehrere am Institut beauftragte Person(en) übertragen, soweit 
gesetzliche Bestimmungen nicht entgegenstehen. Der Prüfungsausschuss ist 
über die Erledigung der Aufgaben regelmäßig zu unterrichten. 
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(4) Die*der Vorsitzende führt die Geschäfte des Prüfungsausschusses, berei-
tet die Sitzungen vor, leitet sie und entscheidet bei Stimmengleichheit. 
 
 

(5) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, der Abnahme 
von Prüfungen beizuwohnen. Die*der Studierendenvertreter*in darf nur mit Ein-
verständnis der zu prüfenden Person teilnehmen. 
 
 
(6) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses, die Prüfer*innen und Beisit-
zer*innen sowie die administrativen Mitarbeiter*innen an Prüfungsverfahren un-
terliegen der Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst ste-
hen, sind sie durch die*den Vorsitzende*n zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 
 
 
(7) Entscheidungen des Prüfungsausschusses oder des*der Vorsitzenden 
sind der zu prüfenden bzw. der geprüften Person unverzüglich schriftlich mitzutei-
len. Belastende Entscheidungen sind zu begründen und mit einer Rechtsbehelfs-
belehrung zu versehen. 
 
 
 
§ 7 Prüfer*innen und Beisitzer*innen 
 
(1) Zur Abnahme von Prüfungen, die nicht studienbegleitend in Verbindung 
mit einzelnen Lehrveranstaltungen oder Modulen durchgeführt werden, sind in 
der Regel nur Hochschullehrer*innen, Privatdozent*innen sowie akademische 
Mitarbeiter*innen nach § 52 Abs. 1 LHG, soweit diesen die Prüfungsbefugnis 
übertragen worden ist, berechtigt.  
 
 
(2) Bei studienbegleitenden Prüfungsleistungen ist bzw. sind in der Regel die 
für die entsprechende Lehrveranstaltung bzw. das entsprechende Modul verant-
wortliche(n) Lehrperson(en) Prüfer*in(nen). 
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(3) Zum*r Beisitzer*in darf nur bestellt werden, wer die entsprechende Mas-
terprüfung oder eine mindestens gleichwertige Prüfung abgelegt hat. 
 
 
(4) Die zu prüfende Person kann für die Masterarbeit und die Disputation sowie 
für die schriftlichen Abschlussprüfungen Prüfer*innen gemäß Abs. 1 vorschlagen; 
ein Rechtsanspruch auf Zuweisung eines*r bestimmten Prüfers*in wird dadurch 
nicht begründet. 
 
 
(5) Die*der Vorsitzende des Prüfungsausschusses sorgt dafür, dass der zu 
prüfenden Person die Namen der Prüfenden rechtzeitig bekannt gegeben wer-
den. 
 
 
(6) Prüfungsberechtigte können – ihr Einverständnis vorausgesetzt – bis zu 
zwei Jahre nach Verlassen der Universität Heidelberg zu Prüfenden bestellt wer-
den. 
 
 
 
Allgemeine Bestimmungen 
 
§ 8 Bewertung der Prüfungsleistungen 
 
(1) Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen werden von den  
jeweiligen Prüfer*innen festgesetzt. Für die Bewertung der Leistungen sind fol-
gende Noten zu verwenden: 

 
1 = sehr gut            = = eine hervorragende Leistung; 

2 = gut                    = = eine Leistung, die erheblich über den durchschnittli-
chen   Anforderungen liegt; 

3 = befriedigend     = = eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen 
enentspricht;   entspricht 

4 = ausreichend     = = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den  
 
 genügt; 

  Anforderungen genügt; 
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5 = nicht ausreichend = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den 

Anforderungen nicht mehr genügt. 
 
Zur differenzierten Bewertung der Prüfungsleistungen können Zwischenwerte 
durch Verringern oder Erhöhen der einzelnen Noten um 0,3 gebildet werden; die 
Note 0,7 und Zwischenwerte über 4,0 sind ausgeschlossen. 
 
 
(2) Bewertungen mehrerer Prüfungsleistungen innerhalb einer Lehrveranstal-
tung können zu einer Gesamtbewertung zusammengefasst werden. In diesem 
Fall gibt die für die entsprechende Lehrveranstaltung verantwortliche Lehrperson 
eine Gewichtung bis spätestens zu Beginn der Lehrveranstaltung vor. Die Note 
ergibt sich aus dem gewichteten arithmetischen Mittel der einzelnen Bewertun-
gen; dabei gelten Abs. 4 und Abs. 5 entsprechend.  
 
 
(3) Die rechnerisch aus mehreren Prüfungsleistungen innerhalb einer Lehrver-
anstaltung ermittelten Zahlenwerte (vgl. Abs. 2) bzw. – soweit keine Zusammen-
fassung von Bewertungen gemäß Abs. 2 erfolgt – die Bewertungen einzelner 
Prüfungsleistungen innerhalb eines Moduls sind Modulteilnoten. Aus den unge-
rundeten Modulteilnoten wird eine Modulendnote mit einer Gewichtung entspre-
chend der Anzahl der Leistungspunkte ermittelt. Ist in einem Modul eine Modul 
(abschluss)prüfung abzulegen, so bildet die Note der Modul(abschluss)prüfung 
die Note für dieses Modul. 
 
 
(4) Die Modulendnoten und die Gesamtnote der Masterprüfung lauten: 

 

 bei einem Durchschnitt von 1,0 bis 1,5 „sehr gut”  

 bei einem Durchschnitt von 1,6 bis 2,5 „gut” 

 bei einem Durchschnitt von 2,6 bis 3,5 „befriedigend”  

 bei einem Durchschnitt von 3,6 bis 4,0 „ausreichend” 
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Lautet die Gesamtnote der Masterprüfung „sehr gut (1,0)”, so wird das Prädikat 
„mit Auszeichnung” verliehen. 
 
 
(5) Bei der Bildung der Modulendnoten und der Gesamtnote der Masterprüfung 
wird nur die erste Stelle hinter dem Komma berücksichtigt, alle weiteren Stellen 
werden ohne Rundung gestrichen. Die Gesamtnote der Masterprüfung wird gemäß 
§ 25 Abs. 2 berechnet. 
 
 
(6) Zusätzlich zur Abschlussnote ist eine Einstufungstabelle entsprechend des 
ECTS Users‘ Guide in der jeweils geltenden Fassung auszuweisen, die statisti-
sche Auskunft über die Verteilung der erzielten Note innerhalb der jeweiligen Stu-
dierendenreferenzgruppe gibt (Notenspiegel). 
 
 
 
§ 9 Nichtbestehen und Wiederholung von Prüfungen 
 
(1) Studienbegleitende Prüfungen, die nicht bestanden sind oder als nicht be-
standen gelten, können zwei Mal wiederholt werden. Die Masterarbeit, die Dispu-
tation oder die schriftlichen Abschlussprüfungen können jeweils einmal wiederholt 
werden. Fehlversuche an anderen Universitäten sind dabei anzurechnen. 
 
 
(2) Die Wiederholung einer bestandenen Prüfung ist nicht möglich. 
 
 
(3) Nicht bestandene Prüfungen müssen spätestens binnen eines Studienjah-
res wiederholt werden. Bei Versäumen dieser Frist erlischt der Prüfungsan-
spruch, es sei denn, die*der Studierende hat das Versäumnis nicht zu vertreten. 
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(4) Wurde eine Prüfung trotz Ausschöpfung der möglichen Anzahl an Prüfungs-
versuchen bzw. Wiederholungen gemäß Abs. 1 nicht bestanden, so gilt sie als 
endgültig nicht bestanden. 
 
 
(5) Das endgültige Nichtbestehen einer Modulteilprüfung bzw. einer Modulprü-
fung führt nur in Fällen, in denen keine Kompensationsmöglichkeit mehr innerhalb 
(durch eine andere Modulteilprüfung) oder außerhalb des zur jeweiligen Prüfung 
zugehörigen und für den Studiengang verpflichtenden Moduls (durch eine andere 
Modulprüfung) mehr bestehen, zum Verlust des Prüfungsanspruchs.  
 
 
(6) Das endgültige Nichtbestehen eines Pflichtmoduls führt zum Verlust des 
Prüfungsanspruchs und damit zum Ausschluss aus dem Studium. Das endgültige 
Nichtbestehen eines gewählten Wahlpflichtmoduls führt erst dann zum Verlust 
des Prüfungsanspruches und damit zum Ausschluss aus dem Studium, wenn alle 
Kompensationsmöglichkeiten innerhalb des jeweiligen Wahlpflichtbereichs ausge-
schöpft wurden. Das endgültige Nichtbestehen eines Wahlmoduls führt nicht zum 
Verlust des Prüfungsanspruchs. Wenn alle Kompensationsmöglichkeiten inner-
halb vorgegebener Wahlmodule bzw. durch andere Wahlmodule ausgeschöpft 
wurden, besteht der Prüfungsanspruch nicht weiter fort, wenn der Studiengang 
nicht mehr erfolgreich absolviert werden kann. 
 
 
 
§ 10 Rücktritt, Versäumnis, Fristüberschreitung 
 
(1) Sofern eine Anmeldung für die Erbringung von Studien- und Prüfungsleis-
tungen erforderlich ist, sind die Studien- und Prüfungsleistungen zum beantragten 
Zeitpunkt bzw. in der vorgegebenen Frist zu absolvieren. Bei einem Verstoß ge-
gen die Pflichten aus Satz 1 wird die Studien- bzw. Prüfungsleistung als „nicht 
ausreichend” (5,0) gewertet, es sei denn, die zu prüfende Person hat die Frist-
überschreitung nicht zu vertreten bzw. tritt ordnungsgemäß von der Studien- bzw. 
Prüfungsleistung zurück. Dasselbe gilt, sofern eine Anmeldung nicht erforderlich 
ist, der bzw. die Studierende aber bereits zur Prüfung angetreten ist und die Auf-
gabenstellung ausgegeben wurde. 
  



1493 
 
Universität Heidelberg 
Mitteilungsblatt Nr. 18 / 2024 
13.09.2024 

(2) Sofern die Anmeldung zu einer Studien- oder Prüfungsleistung erforderlich 
ist, kann eine Abmeldung hiervon ohne die Angabe von Gründen nur bis zu einer 
Woche vor der Leistungserbringung vorgenommen werden, danach nur unter der 
Angabe von Gründen gemäß Abs. 3. 
 
 
(3) Ein Rücktritt aus wichtigem Grund ist grundsätzlich möglich. Ein wichtiger 
Grund liegt insbesondere vor, wenn eine plötzliche und unerwartete Einschrän-
kung der Leistungsfähigkeit eintritt. Ein ordnungsgemäßer Rücktritt setzt voraus, 
dass  

 

 eine unverzügliche Mitteilung des Rücktritts (Rücktrittserklärung) in 
schriftlicher Textform gegenüber der verantwortlichen Lehrperson bzw. Prü-
fer*in sowie dem zuständigen Prüfungsausschuss erfolgt; bei Krankheit der 
zu prüfenden Person hat die Meldung des Rücktritts zu erfolgen, sobald 
diejenigen Symptome, die Grundlage für das Rücktrittsgesuch sind, erkenn-
bar auftreten. Bei einem Prüfungsabbruch muss die zu prüfende Person zu-
dem eine aufsichtführende Person über den Abbruch informieren; der Prü-
fungsabbruch ist zu protokollieren. 
 

 die unverzügliche Mitteilung und der geeignete Nachweis eines wichtigen 
Rücktrittsgrundes gegenüber dem zuständigen Prüfungsausschuss vorge-
nommen wird; bei Krankheit der zu prüfenden Person oder eines von ihr zu 
versorgenden Kindes bzw. eines*r zu pflegenden nahen Angehörigen (§ 7 
Absatz 3 Pflegezeitgesetz) ist ein ärztliches Attest vorzulegen. Hierbei ist 
nur eine Mitteilung der Symptome, nicht aber der Diagnose erforderlich. Er-
folgt ein Rücktritt nach Antritt der Prüfung und Ausgabe der Aufgabenstel-
lung, so ist zur Feststellung der Prüfungsunfähigkeit noch am selben Tag 
ein*e Arzt*Ärztin zu konsultieren und ein am Prüfungstag ausgestelltes ärzt-
liches Attest einzuholen. 

 
 
(4) Nach Abschluss der Prüfung ist ein Prüfungsrücktritt ausgeschlossen, ins-
besondere dann, wenn die geprüfte Person das Ergebnis der Prüfung bereits ein-
sehen konnte oder auf anderem Wege Kenntnis davon erlangt hat. 
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(5) Der Prüfungsausschuss entscheidet anhand der vorgelegten Nachweise, ob 
die Gründe anerkannt werden. In seiner Abwägung hat er insbesondere den 
Grundsatz der Chancengleichheit im Hinblick auf die antragstellende Person so-
wie die gesamte zu prüfende Studierendengruppe zu wahren. Werden die 
Gründe anerkannt, kann ein neuer Termin anberaumt werden. Die bereits vorlie-
genden Prüfungsergebnisse sind in diesem Fall anzurechnen. Entscheidungen 
des Prüfungsausschusses sind der zu prüfenden Person unverzüglich schriftlich 
mitzuteilen. Belastende Entscheidungen sind zu begründen und mit einer Rechts-
behelfsbelehrung zu versehen. 
 
 
 
 
§ 11 Nachteilsausgleichende Regelungen für Studierende in besonderen 
Lebenslagen 
 
(1) Nachteilsausgleichende Maßnahmen können insbesondere gewährt werden 
für Studierende mit länger andauernder Krankheit oder wegen länger andauern-
der oder ständiger körperlicher Behinderung, für Studierende mit pflegebedürfti-
gen Angehörigen (§ 7 Absatz 3 Pflegezeitgesetz, §§ 14 und 15 des Elften Buches 
Sozialgesetzbuch), für Studierende aufgrund von schwangerschaftsbedingten 
Einschränkungen oder im Hinblick auf einen bestehenden Mutterschutz (§ 3 Ab-
satz 1, § 6 Absatz 1 des Mutterschutzgesetzes) sowie für Studierende in Eltern-
zeit (§ 15 Absätze 1 bis 3 des Bundeselterngeld- und Elterngesetzes). Die 
Schutzzeiten im Rahmen des Mutterschutzes sowie der Elternzeit (§ 61 Absatz 3 
Sätze 1 und 2 des Landeshochschulgesetzes) bleiben hiervon unberührt. 
 
 
(2) Unter dem Begriff Nachteilsausgleich sind geeignete Ausgleichsmaßnah-
men zu verstehen, mit denen den Schwierigkeiten von Studierenden in besonde-
ren Lebenslagen Rechnung getragen wird, im Hinblick darauf, die vorhandenen 
Kenntnisse und Fähigkeiten unter Geltung der für alle Studierenden einheitlichen 
Bedingungen darzustellen oder innerhalb der in dieser Ordnung genannten Fris-
ten abzulegen.  Ein Nachteilsausgleich ist zu gewähren, wenn die*der Studie-
rende im Sinne des Absatzes 3 glaubhaft macht, ihre*seine vorhandene Leis-
tungsfähigkeit ganz oder teilweise nicht in der vorgeschriebenen Form, zu den 
vorgeschriebenen Bedingungen oder innerhalb der vorgeschriebenen Fristen dar-
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stellen zu können. Voraussetzung ist, dass die Darstellungsfähigkeit kein Be-
standteil der Prüfungs- oder Studienleistung oder Teil der zu erwerbenden Kom-
petenz ist. 
 
 
(3) Anträge auf Gewährung von nachteilsausgleichenden Maßnahmen müssen 
rechtzeitig in schriftlicher Form beim Prüfungsausschuss eingehen. In der Regel 
ist ein Antrag nur rechtzeitig, wenn er zu Beginn des jeweiligen Semesters, spä-
testens jedoch vier Wochen vor Prüfungsantritt oder Fälligkeit von Prüfungs- bzw. 
Studienleistungen in hinreichend begründeter Form und unter Einreichung geeig-
neter ärztlicher Nachweise bzw. sonstiger fachlicher Stellungnahmen bei dem zu-
ständigen Prüfungsausschuss eingegangen ist. Die Rechtzeitigkeit des Antrages 
ist auch dann noch zu bejahen, wenn die Einreichung des Antrages unter Einhal-
tung der genannten Fristen aufgrund der Eigenart der Beeinträchtigung im kon-
kreten Einzelfall nicht möglich war. Eine hinreichende Begründung liegt vor, wenn 
die*der Antragsteller*in 

 Art und Umfang des drohenden Nachteils, 

 geeignete Ausgleichsmöglichkeiten sowie 

 die Symptome, aufgrund derer der Nachteil droht, 
 
so darlegt, dass die Notwendigkeit des Nachteilsausgleichs für den Prüfungsaus-
schuss nachvollziehbar ist. Die Mitteilung einer Diagnose ist nicht verpflichtend. 
 
 
(4) Der Prüfungsausschuss entscheidet anhand der vorgelegten Nachweise 
über Art, Umfang und Notwendigkeit der beantragten Maßnahme. In seiner Ab-
wägung ist der Prüfungsausschuss an das Prinzip der Chancengleichheit im Hin-
blick auf die antragstellende Person sowie die gesamte zu prüfende Studieren-
dengruppe gebunden. Er ist in konkreten Einzelfällen berechtigt weitere Unterla-
gen und Nachweise einzufordern. Entscheidungen des Prüfungsausschusses 
sind der zur prüfenden Person unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Belastende 
Entscheidungen sind zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu ver-
sehen. 
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§ 12 Täuschung und Ordnungsverstoß 
 
(1) Die zu prüfende Person ist unter Wahrung des Prinzips der Chancengleich-
heit im Hinblick auf die gesamte zu prüfende Studierendengruppe dazu verpflich-
tet, eine persönliche und eigenständige Leistung ohne Zuhilfenahme von nicht 
zugelassenen Hilfsmitteln abzulegen. 
 
 
(2) Insbesondere die Verwendung auf künstlicher Intelligenz basierender Hilfs-
mittel (im Folgenden nur „KI” genannt) muss vergleichbar der Erklärung über ei-
genständige Leistungen bei Prüfungsleistungen (vgl. § 16 Abs. 5) kenntlich ge-
macht werden, sofern die Nutzung KI-basierter Hilfsmittel in Absprache mit 
der*dem zuständigen Prüfer*in dem Grunde nach gestattet wird. 
 
 
(3) Versucht die zu prüfende Person, das Ergebnis der Prüfung durch Täu-
schung oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, wird die 
betreffende Prüfung mit „nicht ausreichend” (5,0) bewertet. Zur Überprüfung auf 
Plagiate können von den Prüfer*innen geeignete technische Verfahren angewen-
det werden. Bei Feststellung eines Plagiats bzw. im Verdachtsfall kann sich 
die*der Prüfer*in vom Prüfungsausschuss oder von einer gemäß § 6 Abs. 3 vom 
Prüfungsausschuss beauftragten Kommission beraten lassen. Der Nachweis ei-
nes Plagiats erfolgt durch den Prüfungsausschuss. Im Fall eines nachgewiese-
nen Plagiats wird die betreffende Prüfung mit „nicht ausreichend” (5,0) bewertet. 
In besonders schweren Fällen kann vom Prüfungsausschuss der endgültige 
Ausschluss von der Prüfung ohne Wiederholungs-möglichkeit ausgesprochen 
werden. Vor einer Entscheidung ist der zu prüfenden Person Gelegenheit zur Äu-
ßerung zu geben. 
 
 
(4) Eine zu prüfende Person, die den ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung 
stört, kann von der*dem Prüfungsberechtigten oder Aufsichtsführenden von der 
Fortsetzung der Prüfung ausgeschlossen werden; in diesem Fall wird die be-
treffende Prüfungsleistung mit „nicht ausreichend” (5,0) bewertet.  
 
 
(5) In schwerwiegenden Fällen kann der Prüfungsausschuss die zu prüfende 
Person von der Erbringung weiterer Prüfungsleistungen ausschließen. 
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(6) Belastende Entscheidungen sind der zu prüfenden Person unverzüglich 
schriftlich mitzuteilen, zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu 
versehen. 
 
 
(7) Die zu prüfende Person kann innerhalb einer Frist von einer Woche verlan-
gen, dass die Entscheidungen nach Abs. 3 und Abs. 4 vom Prüfungsausschuss 
überprüft werden. 
 
 
 
§ 13 Anerkennung von hochschulischen Leistungen und Anrechnung von 

Leistungen außerhalb des Hochschulstudiums  
 
(1) Die Vorschriften zur Anerkennung hochschulischer Leistungen und zur An-
rechnung von Leistungen außerhalb des Hochschulstudiums sind in der zentralen 
Verfahrenssatzung (Satzung der Universität Heidelberg zur Regelung des Verfah-
rens der Anerkennung und Anrechnung von Leistungen) in der jeweils geltenden 
Fassung geregelt. 
 
 
(2) Abweichend von § 3 Absatz 4 Satz 2 der Satzung der Universität Heidel-
berg zur Regelung des Verfahrens der Anerkennung und Anrechnung von Leis-
tungen vom 2. März 2023, sind Anerkennung und Anrechnung auch dann mög-
lich, wenn hinsichtlich der Referenzleistung bereits ein Prüfungsrechtsverhältnis 
begonnen oder abgeschlossen wurde, namentlich indem die Zulassung zur Prü-
fung der Referenzleistung erteilt wurde oder die Referenzleistung erbracht und 
nicht bestanden wurde, sofern diese nicht als endgültig nicht bestanden gilt oder 
bewertet wurde. 
 
 
 
Studien- und Prüfungsleistungen 
 
§ 14 Prüfungsarten 
 
(1) Prüfungen werden abgelegt in Form von 
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1. mündlichen Prüfungen und/oder 
 

2. schriftlichen Prüfungen.  
 
 
(2) Die in Abs. 1 genannten Prüfungsarten können in der Regel auch unter  
Einsatz elektronischer Informations- und Kommunikationssysteme (Online-Prü-
fung) abgenommen werden. Näheres regelt die Universität Heidelberg durch ent-
sprechende Satzung. 
 
 
 
§ 15 Studienbegleitende mündliche Prüfungen 
 
(1) In den studienbegleitenden mündlichen Prüfungen soll die zu prüfende Per-
son nachweisen, dass die Zusammenhänge des Prüfungsgebietes erkannt wer-
den und spezifische Fragestellungen in diese Zusammenhänge eingeordnet 
werden können. Ferner soll festgestellt werden, ob die zu prüfende Person über 
ein dem Fachgebiet entsprechendes Grundlagen- und Fachwissen verfügt.  
 
 
(2) Studienbegleitende mündliche Prüfungen werden im Rahmen von Einzel- 
oder Gruppenprüfungen von einem*r Prüfer*in im Beisein eines*r sachkundigen 
Beisitzers*in bzw. – im Fall von kooperativen Lehrveranstaltungen (team teaching 
durch zwei Lehrende) – von zwei Prüfer*innen abgenommen. § 7 Abs. 3 gilt ent-
sprechend. Im Fall von zwei Prüfer*innen ergibt sich die Note aus dem arithmeti-
schen Mittel der Bewertungen der einzelnen Prüfer*innen. Bei anderen mündli-
chen Prüfungsarten, insbesondere bei Referaten und Vorträgen, wird auf eine*n 
sachkundige*n Beisitzer*in verzichtet.  
 
 
(3) Studienbegleitende mündliche Prüfungen, deren Nichtbestehen zum end-
gültigen Nichtbestehen der Masterprüfung gemäß § 9 Abs. 5 führen, werden von 
zwei Prüfer*innen abgenommen. In diesen Fällen ergibt sich die Note aus dem 
arithmetischen Mittel der Bewertungen der einzelnen Prüfer*innen.  
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(4) Die Dauer von studienbegleitenden mündlichen Prüfungen beträgt zwi-
schen 20 und 60 Minuten. 
 
 
(5) Über den Verlauf des Prüfungsgesprächs ist eine Niederschrift anzuferti-
gen, aus welcher der Gegenstand, der Verlauf einschließlich etwaiger besonderer 
Vorkommnisse sowie das Ergebnis der Prüfung zu ersehen sind. Die Anfertigung 
erfolgt in der Regel durch die*den Beisitzer*in. Die Niederschrift ist von Prüfer*in 
und Beisitzer*in zu unterzeichnen. 
 
 
(6) Das Ergebnis ist der geprüften Person im Anschluss an die mündliche Prü-
fung bekannt zu geben. 
 
 
 
§ 16 Studienbegleitende schriftliche Prüfungen 
 
(1) In den studienbegleitenden schriftlichen Prüfungen soll die zu prüfende Per-
son nachweisen, dass sie in begrenzter Zeit mit den jeweils zugelassenen Hilfs-
mitteln mit den gängigen Methoden des Faches ein Problem erkennen und Wege 
zu einer Lösung finden kann. Ferner soll festgestellt werden, ob sie über ein dem 
Fachgebiet entsprechendes Grundlagen- und Fachwissen verfügt. 
 
 
(2) Studienbegleitende schriftliche Prüfungen werden von einer*m Prüfer*in 
bzw. – im Fall von kooperativen Lehrveranstaltungen (team teaching durch zwei 
Lehrende) – von zwei Prüfer*innen abgenommen. Im Fall von zwei Prüfer*innen 
ergibt sich die Note aus dem arithmetischen Mittel der Bewertungen der einzel-
nen Prüfer*innen. 
 
 
(3) Studienbegleitende schriftliche Prüfungen, deren Nichtbestehen zum end-
gültigen Nichtbestehen der Masterprüfung gemäß § 9 Abs. 5 führen, werden von 
zwei Prüfer*innen abgenommen. In diesen Fällen ergibt sich die Note aus dem 
arithmetischen Mittel der Bewertungen der einzelnen Prüfer*innen.  
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(4) Die Dauer von studienbegleitenden Klausurarbeiten beträgt zwischen 30 
und 180 Minuten. Multiple-Choice-Fragen sind zulässig. 
 
 
(5) Bei Multiple-Choice-Aufgaben hat die zu prüfende Person eine oder meh-
rere Antworten aus einer begrenzten Zahl von Möglichkeiten auszuwählen, insbe-
sondere in Gestalt von  

 
a) Einfachauswahlverfahren: eine Antwort ist aus mehreren Antwortmöglich-

keiten auszuwählen;  

b) Mehrfachauswahlfragen: eine vorgegebene Anzahl von Antworten ist aus 
einer Liste auszuwählen;  

c) Mehrfach-Richtig-Falsch-Aufgaben: eine Reihe von dichotom, z. B. mit 
„ja/nein” oder „richtig/falsch”, zu beantwortenden Teilaufgaben. 

 
 
(6) Multiple-Choice-Fragen werden in der Regel von der*dem bzw. den durch 
den Prüfungsausschuss bestellten Verantwortlichen der Lehrveranstaltung ge-
stellt. Die Prüfungsaufgaben müssen auf die durch die Lehrveranstaltung vermit-
telten Kenntnisse abgestimmt sein und zuverlässige Prüfungsergebnisse liefern. 
Vor Feststellung des Prüfungsergebnisses ist durch die in Satz 1 genannten Ver-
antwortlichen zu überprüfen, ob die Prüfungsaufgaben den in Satz 2 formulierten 
Anforderungen genügen. Ergibt diese Überprüfung, dass einzelne Prüfungsauf-
gaben fehlerhaft sind, so sind diese nicht zu berücksichtigen. Die gestellte Anzahl 
der Aufgaben vermindert sich entsprechend; bei der Bewertung ist von der ver-
minderten Anzahl auszugehen. Die Verminderung der Zahl der Prüfungsaufga-
ben darf sich nicht zum Nachteil der geprüften Person auswirken. 

 
Werden Multiple-Choice-Fragen eingesetzt, so gilt die Prüfung als bestanden, 
wenn mindestens 50 Prozent der Fragen richtig beantwortet wurden oder 
wenn die Zahl der von der geprüften Person richtig beantworteten Fragen die 
Zahl der durchschnittlich von den geprüften Personen korrekt beantworteten 
Fragen um nicht mehr als 22 % unterschreitet (Gleitklausel). Im Falle der Gleit-
klausel müssen mindestens 45 % der Fragen richtig beantwortet sein.  
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Hat die*der Studierende die für das Bestehen der Prüfung erforderliche Beste-
hensgrenze erreicht, so sind die Leistungen der Multiple-Choice-Prüfungen wie 
folgt zu bewerten:  

 

Prozent entspricht Note Prozent entspricht Note 

> 95 – 100 1,0 > 70 – 75 2,7 

> 90 – 95 1,3 > 65 – 70 3,0 

> 85 – 90 1,7 > 60 – 65 3,3 

> 80 – 85 2,0 > 55 – 60 3,7 

> 75 – 80 2,3 ≥ 50 – 55 4,0 

 
Im Falle der Gleitklausel wird die Bewertungsskala linear um die Differenz zwi-
schen absoluter und relativer Bestehensgrenze verschoben. 
 
 
(7) Sofern eine schriftliche Prüfungsleistung in Form einer Hausarbeit, eines 
Essays, einer Rezension oder einer anderen schriftlichen Ausarbeitung erbracht 
wird, hat die zu prüfende Person schriftlich zu versichern, dass sie diese selb-
ständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel 
verwendet hat. Bei einer Teamarbeit müssen die einzelnen Beiträge der zu prü-
fenden Personen deutlich erkennbar sein. 
 
 
(8) Das Bewertungsverfahren von schriftlichen Prüfungen soll nicht länger als 
vier Wochen dauern. 
 
 
 
Masterprüfung 
 
 
§ 17 Umfang und Art der Prüfung 
 
(1) Die Masterprüfung besteht aus 

1. der erfolgreichen Teilnahme an den in Anlage 1 (Sprachkombination 
ABC) bzw. Anlage 2 (Sprachkombination AB) bzw. Anlage 5 (internatio-
nale Variante „Fachübersetzen und Kulturmittlung”) bzw. Anlage 6 (inter-
nationale Variante „Fachübersetzen und Übersetzungstechnologien”) 
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bzw. Anlage 7a bzw. Anlage 7b (internationale Variante „Fachübersetzen 
und Sprachtechnologien”) aufgeführten prüfungsrelevanten Modulen und 
Lehrveranstaltungen,  
 

2. drei übersetzungspraktischen schriftlichen Abschlussprüfungen in der A-, 
B- und C-Sprache (Sprachkombination ABC in der nationalen Variante 
und den internationalen Varianten "Fachübersetzen und Übersetzungs-
technologien" und "Fachübersetzen und Sprachtechnologien") bzw. aus 
zwei übersetzungspraktischen schriftlichen Abschlussprüfungen in der A- 
und B-Sprache (Sprachkombination AB der nationalen Variante und der 
internationalen Variante "Fachübersetzen und Sprachtechnologien" und 
Sprachkombination ABC der internationalen Variante „Fachübersetzen 
und Kulturmittlung”) sowie 

 
3. der Masterarbeit und  

 
4. der mündlichen Disputation zur Masterarbeit. 

 
 
(2) Die Prüfungen zu Abs. 1 Nr. 1 werden studienbegleitend im Rahmen der je-
weiligen Lehrveranstaltungen oder als Modulprüfung abgelegt und erfolgen 
schriftlich und/oder mündlich. Die Form der Leistungserbringung wird von 
der*dem Leiter*in der Lehrveranstaltung bzw. den Leiter*innen der dem Modul 
zughörigen Lehrveranstaltungen bestimmt und spätestens zu Beginn der Lehrver-
anstaltung bekannt gegeben. 
 
 
 
§ 18 Zulassungsvoraussetzungen zur Masterprüfung 
 
(1) Zu Prüfungen im gewählten Masterstudiengang können nur Studierende 
zugelassen werden, die 

1. an der Universität Heidelberg für den Masterstudiengang Translation,  
Kommunikation, Sprachtechnologie eingeschrieben sind, 

 
2. ihren Prüfungsanspruch im Masterstudiengang Translation, Kommunika-

tion, Sprachtechnologie oder in einem verwandten Studiengang mit im 
Wesentlichen gleichem Inhalt nicht verloren haben. 
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(2) Die Zulassung zu den studienbegleitenden Prüfungen erfolgt im Rahmen 
der einzelnen Lehrveranstaltungen bzw. Module. 
 
 
(3) Für die Zulassung zu den schriftlichen übersetzungspraktischen Abschluss-
prüfungen sind zusätzliche Bescheinigungen über die erfolgreiche Teilnahme an 
den in Anlage 1 (Sprachkombination ABC) bzw. Anlage 2 (Sprachkombination 
AB) bzw. Anlage 5 (internationale Variante „Fachübersetzen und Kulturmittlung”) 
bzw. Anlage 6 (internationale Variante „Fachübersetzen und Übersetzungstech-
nologien”) bzw. Anlage 7a oder 7b (internationale Variante „Fachübersetzen und 
Sprachtechnologien”) aufgeführten Modulen im Umfang von mindestens 50 Leis-
tungspunkten vorzulegen. 
 
 
(4) Für die Zulassung zur Masterarbeit sind zusätzliche Bescheinigungen über 
die erfolgreiche Teilnahme an den in Anlage 1 (Sprachkombination ABC) bzw. 
Anlage 2 (Sprachkombination AB) bzw. Anlage 5 (internationale Variante „Fach-
übersetzen und Kulturmittlung”) bzw. Anlage 6 (internationale Variante „Fach-
übersetzen und Übersetzungstechnologien”) bzw. Anlage 7a oder 7b (internatio-
nale Variante „Fachübersetzen und Sprachtechnologien”) aufgeführten Modulen 
im Umfang von mindestens 65 Leistungspunkten vorzulegen. 
 
 
 
§ 19 Zulassungsverfahren zur Masterarbeit und zu den Abschlussprüfungen 
 
(1) Der Antrag auf Zulassung zur Masterarbeit und zu den Abschlussprüfun-
gen ist schriftlich an die*den Vorsitzende*n des Prüfungsausschusses zu rich-
ten. Dem Antrag sind beizufügen: 

1. die Nachweise über das Vorliegen der in § 18 genannten Zulassungsvo-
raussetzungen, 

 
2. eine Erklärung darüber, ob die zu prüfende Person in einem Masterstudi-

engang Translation, Kommunikation, Sprachtechnologie oder einem ver-
wandten Studiengang mit im Wesentlichen gleichem Inhalt bereits eine 
Masterprüfung nicht bestanden hat oder sich in einem Prüfungsverfahren 
eines solchen Studienganges befindet. 
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(2) Kann die zu prüfende Person die erforderlichen Nachweise nicht in der 
vorgeschriebenen Weise beibringen, so kann der Prüfungsausschuss gestatten, 
die Nachweise auf eine andere Art zu führen. 
 
 
(3) Auf Grundlage des Antrages entscheidet der Prüfungsausschuss über die 
Zulassung. Eine Ablehnung ist schriftlich mitzuteilen, zu begründen und mit einer 
Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 
 
 
(4) Der Antrag auf Zulassung darf nur abgelehnt werden, wenn 

1. die Voraussetzungen gemäß § 18 nicht erfüllt sind oder 
 

2. die Unterlagen gemäß Abs. 1 bzw. 2 unvollständig sind und trotz Auffor-
derung nicht vervollständigt wurden oder 

 
3. die zu prüfende Person eine Masterprüfung im Studiengang Translation, 

Kommunikation, Sprachtechnologie oder einem verwandten Studiengang 
mit im Wesentlichen gleichem Inhalt endgültig nicht bestanden hat oder 
den Prüfungsanspruch verloren hat oder 

 
4. die zu prüfende Person sich in einem laufenden Prüfungsverfahren eines 

solchen Studienganges befindet. 
 
 
 
§ 20 Modul Masterarbeit 
 
(1) Das Modul Masterarbeit soll zeigen, dass die*der Studierende in der Lage 
ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Problem aus dem Gebiet der 
Translation, Kommunikation oder Sprachtechnologie selbständig mit wissen-
schaftlichen Methoden zu bearbeiten. Das Modul umfasst eine schriftliche wis-
senschaftliche Abschlussarbeit im Umfang von 20 Leistungspunkten bzw. von 15 
Leistungspunkten in der internationalen Double-Degree-Variante mit Bologna und 
eine Disputation im Umfang von 2 Leistungspunkten bzw. von 4 Leistungspunkten 
in den internationalen Double Degree-Varianten mit Salamanca und Chile 
(vgl. § 22). Die Masterarbeit wird in der Regel im Bereich der A- und/oder B-
Sprache angefertigt. 
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(2) Die Masterarbeit kann von jeder*m Prüfungsberechtigten gemäß § 7 
Abs. 1 des Instituts für Übersetzen und Dolmetschen ausgegeben und betreut 
werden. Die Ausgabe und Betreuung durch eine*n Prüfungsberechtigte*n gemäß 
§ 7 Abs. 1 einer anderen Fachrichtung bedarf der vorherigen Genehmigung durch 
den Prüfungsausschuss. Die Masterarbeit kann mit Zustimmung des Prüfungs-
ausschusses an einer Einrichtung außerhalb der Universität Heidelberg angefer-
tigt werden, wenn die Betreuung durch eine*n Prüfungsberechtigte*n gemäß Satz 
1 erfolgt. 
 
 
(3) Die zu prüfende Person muss spätestens zwei Wochen nach Absolvieren 
der letzten schriftlichen Abschlussklausur gemäß § 17 Abs. 1 Punkt 2 einen 
Antrag auf Zulassung zur Masterarbeit mit einem bereits festgelegten Thema o-
der einen Antrag auf Zuteilung eines Themas bei der*dem Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses stellen. Hat die*der Studierende diese Frist versäumt, wird 
die Masterarbeit mit „nicht ausreichend” (5,0) bewertet, es sei denn, die*der 
Studierende hat die Fristüberschreitung nicht zu vertreten. 
 
 
(4) Das Thema der Masterarbeit wird im Benehmen mit der zu prüfenden Per-
son von der*dem Betreuer*in der Arbeit festgelegt. In den internationalen Varian-
ten wird das Thema der Masterarbeit im Benehmen mit der zu prüfenden Person 
von der*dem Betreuer*in der Heimatuniversität nach Rücksprache mit der*dem 
Betreuer*in der Partneruniversität festgelegt. Die beiden Betreuer*innen stehen 
während des Bearbeitungszeitraums in regelmäßigem Kontakt. Auf Antrag sorgt 
die*der Vorsitzende des Prüfungsausschusses dafür, dass die zu prüfende Per-
son rechtzeitig ein Thema für die Masterarbeit erhält. Der zu prüfenden Person 
ist Gelegenheit zu geben, für das Thema Vorschläge zu machen; ein Rechtsan-
spruch auf das vorgeschlagene Thema wird dadurch nicht begründet. Die Aus-
gabe des Themas erfolgt über die*den Vorsitzende*n des Prüfungsausschus-
ses; der Zeitpunkt der Ausgabe ist aktenkundig zu machen.  
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(5) Die Bearbeitungszeit (gemessen von der Ausgabe des Themas bis zur Ab-
gabe) beträgt fünfzehn Wochen. In Ausnahmefällen kann die Frist vom Prü-
fungsausschuss im Benehmen mit der*m Betreuer*in in den nationalen Varianten 
und der internationalen Variante mit Bologna um bis zu vier Wochen, während ei-
nes Teilzeitstudiums um bis zu acht Wochen, bzw. in den internationalen Varian-
ten mit Salamanca und Chile um bis zu zwei Wochen verlängert werden.  Wird 
die Arbeit nicht fristgerecht abgegeben, so wird sie mit „nicht ausreichend” (5,0) 
bewertet, es sei denn, die zu prüfende Person hat die Fristüberschreitung nicht zu 
vertreten. 
 
 
(6) Aufgabenstellung und Umfang der Masterarbeit sind so zu begrenzen, 
dass die Frist zur Bearbeitung eingehalten werden kann. Das Thema kann nur 
einmal und nur innerhalb der ersten zwei Wochen der Bearbeitungszeit zurück-
gegeben werden. Mit der Ausgabe des neuen Themas beginnt die Bearbei-
tungszeit von Neuem. 
 
 
(7) Die Masterarbeit wird auf Deutsch, in den internationalen Varianten gem. 
§§ 4a und 4b auf Deutsch oder Spanisch bzw. gemäß § 4c auf Deutsch, Englisch 
oder Italienisch angefertigt. Andere Sprachen sind im Benehmen mit der*dem Be-
treuer*in bzw. den Betreuer*innen der Arbeit möglich. Wird die Arbeit in einer 
Fremdsprache angefertigt, so muss sie eine deutsche Zusammenfassung im Um-
fang von ca. 5-10% des Gesamtumfangs der Masterarbeit enthalten. Wird die 
Masterarbeit in einer der internationalen Varianten auf Deutsch verfasst, so muss 
sie eine Zusammenfassung in spanischer bzw. italienischer oder englischer Spra-
che im Umfang von ca. 5-10% des Gesamtumfangs der Masterarbeit enthalten. 
 
 
 
§ 21 Abgabe und Bewertung der Masterarbeit 
 
(1) Die Masterarbeit ist in elektronischer Form per E-Mail oder auf einem digi-
talen Datenträger fristgemäß beim Prüfungsausschuss einzureichen; der Abga-
bezeitpunkt ist aktenkundig zu machen. 
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(2) Bei der Abgabe der Masterarbeit hat die*der Studierende schriftlich zu ver-
sichern, dass sie*er die Arbeit selbst verfasst, keine anderen als die angegebe-
nen Quellen und Hilfsmittel (einschließlich KI-basierter Hilfsmittel, sofern deren 
Nutzung in Absprache mit den Prüfer*innen dem Grunde nach gestattet war) ver-
wendet und alle Übernahmen aus der angegebenen Literatur als solche kenntlich 
gemacht und mit Quellennachweisen versehen hat (Antiplagiatserklärung).  
 
 
(3) Zur Überprüfung eines Plagiatsverdachts können von den Prüfer*innen ge-
eignete technische Verfahren angewendet werden. § 12 Abs. 3 gilt entsprechend. 
 
 
(4) Die Masterarbeit wird von zwei Prüfer*innen gemäß § 7 Abs. 1 bewertet, 
von denen mindestens eine*r die Habilitation oder eine äquivalente Qualifikation 
nachweisen muss. Die*der erste Prüfer*in soll die*der Betreuer*in der Arbeit sein. 
Die*der zweite Prüfer*in wird vom Prüfungsausschuss bestimmt; die zu prüfende 
Person hat ein Vorschlagsrecht, das jedoch keinen Rechtsanspruch begründet. 
Das Bewertungsverfahren soll nicht länger als sechs Wochen dauern. In den inter-
nationalen Varianten erfolgt die Bewertung der Masterarbeit durch je eine prü-
fungsberechtigte Person beider Hochschulen. In den internationalen Varianten mit 
Salamanca und Chile soll die Dauer des Bewertungsverfahrens drei Wochen nicht 
überschreiten. 
 
 
(5) Die Note ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel beider Bewertungen; 
§ 8 gilt entsprechend. Weichen die Prüfer*innen in der Notengebung mit einer 
Notendifferenz größer als eine ganze Note voneinander ab, setzt der Prüfungs-
ausschuss nach Anhören beider Prüfer*innen die Note der Masterarbeit fest. Er 
kann in diesen Fällen eine*n dritte*n Prüfer*in hinzuziehen. 
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(6) Eine mit „nicht ausreichend” bewertete Masterarbeit kann einmal wieder-
holt werden. Die neue Arbeit muss spätestens zwei Wochen nach Bekannt-
gabe des Nichtbestehens angemeldet werden; bei Versäumen dieser Frist wird 
die Masterarbeit mit „nicht ausreichend” (5,0) bewertet und die Masterprüfung 
gilt als endgültig nicht bestanden, es sei denn, die*der Studierende hat die Frist-
überschreitung nicht zu vertreten. Auf Antrag sorgt die*der Vorsitzende des Prü-
fungsausschusses dafür, dass die*der Studierende rechtzeitig ein neues Thema 
für die Masterarbeit erhält. Eine Rückgabe des Themas ist nur in der in § 20 
Abs. 6 genannten Frist und nur dann zulässig, wenn die*der Studierende von 
dieser Möglichkeit bei der Anfertigung der ersten Arbeit keinen Gebrauch ge-
macht hat. 
 
 
 
§ 22 Disputation 
 
(1) In der Disputation sollen die Ergebnisse der Masterarbeit mündlich darge-
stellt und in einem Gespräch mit den Prüfer*innen verteidigt werden. Sie ist inner-
halb von acht Wochen nach Abgabe der Masterarbeit zu absolvieren. 
 
 
(2) Die Disputation wird von einer*m Prüfer*in und einer*m Beisitzer*in gemäß 
§ 7 Abs. 1 und 3 und in den internationalen Varianten von zwei Prüfer*innen ge-
mäß § 7 Abs. 1, je einer*m aus jeder Universität, abgehalten. Die zu prüfende 
Person hat ein Vorschlagsrecht, das jedoch keinen Rechtsanspruch begründet. 
Die*der Vorsitzende des Prüfungsausschusses sorgt dafür, dass der zu prüfen-
den Person die Namen der Prüfenden rechtzeitig bekannt gegeben werden. 
 
 
(3) Die Disputation dauert etwa 30 Minuten. Sie wird eingeleitet durch einen 
Bericht der zu prüfenden Person über die Masterarbeit, der nicht länger als 10 Mi-
nuten dauern soll; darauf folgt eine Aussprache. Die zu prüfende Person ist bei 
der Disputation grundsätzlich persönlich anwesend. 
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(4) Die Bewertung der Disputation ergibt sich im Fall von zwei Prüfer*innen aus 
dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen, § 8 gilt entsprechend. 
 
 
(5) Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse der Disputation sind in ei-
nem Protokoll festzuhalten. Das Ergebnis ist der geprüften Person im Anschluss 
an die Prüfung bekannt zu geben. 
 
 
 
§ 23 Gesamtnote des Moduls Masterarbeit / Disputation 
 
Die Gesamtnote des Moduls Masterarbeit ergibt sich in allen Varianten aus der 
Bewertung der in § 22 geregelten Disputation und der Bewertung der schriftlichen 
Masterarbeit gemäß § 21. Dabei wird die Masterarbeit zu drei Vierteln (75%), die 
Disputation zu einem Viertel (25%) gewichtet. Sowohl die Masterarbeit als auch 
die Disputation müssen mit mindestens „ausreichend” (4,0) bestanden sein, ein 
Ausgleich ist nicht möglich.  
 
 
 
§ 24 Schriftliche Abschlussprüfungen 
 
(1) In den schriftlichen übersetzungspraktischen Abschlussprüfungen weist 
die*der Studierende nach, dass sie*er übersetzerische Kompetenz in den von 
ihr*ihm gewählten Sprachen erlangt hat. In der internationalen Variante „Fach-
übersetzen und Kulturmittlung” wird die übersetzerische Kompetenz nur in der A- 
und B-Sprache abgeprüft. 
 
 
(2) Die schriftlichen übersetzungspraktischen Abschlussprüfungen können von 
jeder*m Prüfungsberechtigten gemäß § 7 Abs. 1 abgenommen werden. Die zu 
prüfende Person hat ein Vorschlagsrecht, das jedoch keinen Rechtsanspruch be-
gründet. Die*der Vorsitzende des Prüfungsausschusses sorgt dafür, dass der zu 
prüfenden Person die Namen der Prüfenden rechtzeitig bekannt gegeben wer-
den. 
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(3) Schriftliche übersetzungspraktische Abschlussprüfungen: 
 

1. Bei der nationalen Variante mit Sprachkombination ABC, der internatio-
nalen Variante mit der Pontificia Universidad Católica de Chile und der 
internationalen Variante mit der Università di Bologna (ABC) werden 
drei schriftliche übersetzungspraktische Abschlussprüfungen für sach- 
und fachspezifische Texte in die folgenden Sprachrichtungen gestellt:  

 aus der A- in die B-Sprache,  

 aus der B- in die A-Sprache, 

 aus der C- in die A-Sprache. 
  

2. Bei der nationalen Variante mit Sprachkombination AB, der internatio-
nalen Variante mit der Universidad de Salamanca und der internationa-
len Variante mit der Università di Bologna (AB) werden zwei schriftliche 
übersetzungspraktische Abschlussprüfungen für sach- und fachspezifi-
sche Texte in die folgenden Sprachrichtungen gestellt:  

 aus der A- in die B-Sprache,  

 aus der B- in die A-Sprache. 
 

3. Die zu prüfende Person hat ein Vorschlagsrecht bezüglich der Prü-
fungsthemen, das aber keinen Rechtsanspruch begründet.  

 
4. Die Dauer der Klausurarbeiten beträgt jeweils 180 Minuten. 

 
5. Die Abschlussklausuren werden von zwei Prüfer*innen bewertet. 

Die*der erste Prüfer*in soll die Person sein, die die Themen für die jeweilige Ab-
schlussprüfung gestellt hat. Die*der zweite Prüfer*in muss eine gemäß § 7 prü-
fungsberechtigte Person sein. Das Bewertungsverfahren soll nicht länger als vier 
Wochen dauern.  
 

6. Die Note jeder Abschlussprüfung ergibt sich aus dem arithmetischen 
Mittel beider Bewertungen; § 8 gilt entsprechend. Weichen die Prü-
fer*innen in der Notengebung mit einer Notendifferenz größer als eine 
ganze Note voneinander ab, setzt der Prüfungsausschuss nach Anhö-
ren beider Prüfer*innen die Note der Abschlussprüfung fest. Er kann in 
diesen Fällen eine*n dritte*n Prüfer*in hinzuziehen. 
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§ 25 Bestehen der Prüfung, Gesamtnote 
 
(1) Die Masterprüfung ist bestanden, wenn alle Prüfungsleistungen gemäß 
§ 17 Abs. 1 jeweils mit mindestens „ausreichend” (4,0) oder mit „bestanden” be-
wertet worden sind. 
 
 
(2) Für die Berechnung der Gesamtnote der Masterprüfung werden die Noten 
aller in Anlage 1 (Sprachkombination ABC) bzw. Anlage 2 (Sprachkombination 
AB) bzw. Anlage 5 (internationale Variante „Fachübersetzen und Kulturmittlung“) 
bzw. Anlage 6 (internationale Variante „Fachübersetzen und Übersetzungstech-
nologien”) bzw. Anlage 7a bzw. 7b (internationale Variante „Fachübersetzen und 
Sprachtechnologien”) aufgeführten Module (jeweils mit Ausnahme der Wahlmo-
dule) mit ihrem numerischen Wert vor einer Rundung gemäß § 8 Abs. 5 herange-
zogen und entsprechend ihrer Leistungspunktezahl gewichtet. Die Note des Mo-
duls Masterarbeit und die Noten der schriftlichen Abschlussprüfungen werden 
doppelt gewichtet. 
 
 
 
§ 26 Masterzeugnis und Urkunde 
 
(1) Über die bestandene Masterprüfung wird innerhalb von vier Wochen nach 
Vorliegen aller Bewertungen (studienbegleitende Prüfungen, Masterarbeit, Dispu-
tation, schriftliche Abschlussprüfungen) ein Zeugnis in deutscher Sprache ausge-
stellt, das die Noten und Bereiche der schriftlichen Abschlussprüfungen, das 
Thema der Masterarbeit, die Note des Moduls Masterarbeit und die Gesamtnote 
der Masterprüfung enthält. Zusätzlich wird eine englische Version des Zeugnisses 
ausgehändigt. Wird eine Zusatzqualifikation (§ 27) absolviert, wird das Zeugnis 
gem. S. 1 nach Vorliegen aller Bewertungen der Zusatzqualifikation ausge-
stellt. Das Zeugnis trägt das Datum, an dem die letzte Prüfungsleistung erbracht 
worden ist, und ist von der*dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu unter-
zeichnen. 
 
(2) Dem Zeugnis wird ein Transcript of Records und ein Diploma Supplement 
in deutscher Sprache mit englischer Übersetzung beigefügt, das ergänzende 
Informationen über Studieninhalte und Studienverlauf enthält und sich inhaltlich 
an den im European Diploma Supplement Model vorgegeben Rahmen hält. 
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(3) Gleichzeitig mit dem Zeugnis wird eine in Deutsch gefasste Masterurkunde 
mit dem Datum des Zeugnisses sowie eine zusätzliche englische Version ausge-
händigt. Darin wird die Verleihung des akademischen Grades „Master of Arts" be-
urkundet. Die Urkunde wird von der*dem Dekan*in der Neuphilologischen Fakultät 
und der*dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses unterzeichnet und mit dem 
Siegel der Fakultät versehen. 
 
 
(4) In den internationalen Varianten wird auf den Abschlussdokumenten (Zeug-
nis, Urkunde und Diploma Supplement) vermerkt, dass es sich um eine gemein-
same Studiengangsvariante der Universität Heidelberg und der Universidad de 
Salamanca bzw. der Universität Heidelberg und der Pontificia Universidad 
Católica de Chile bzw. der Universität Heidelberg und der Università di Bologna 
mit dem Abschluss eines Double Degree handelt. 
 
 
(5) Ist die Masterprüfung endgültig nicht bestanden oder gilt sie als endgültig 
nicht bestanden, so erteilt die*der Vorsitzende des Prüfungsausschusses hier-
über einen schriftlichen Bescheid, der mit einer Rechtsbehelfsbelehrung versehen 
ist. Auf Antrag und gegen Vorlage der entsprechenden Nachweise sowie der 
Exmatrikulationsbescheinigung wird eine Bescheinigung ausgestellt, die die er-
brachten Prüfungsleistungen und deren Noten sowie die zum Bestehen der 
Masterprüfung noch fehlenden Prüfungsleistungen enthält und erkennen lässt, 
dass die Masterprüfung endgültig nicht bestanden ist. 
 
 
 
§ 27 Zusatzqualifikationen (Aufwertung und Erweiterung) 
 
(1) Nach der bestandenen Abschlussprüfung im Masterstudiengang Transla-
tion, Kommunikation, Sprachtechnologie (Sprachkombinationen ABC (inklusive 
der internationalen Varianten, soweit Deutsch als A-Sprache gewählt wurde) kann 
vor Ausstellung des Abschlusszeugnisses über die bestandene Masterprüfung 
gem. § 26 Abs. 1 eine Zusatzqualifikation zur Aufwertung der C-Sprache auf eine 
B-Sprache gemäß § 1 abgelegt werden, soweit für die Zusatzqualifikation 
Deutsch als A-Sprache gewählt wird. Die zu belegenden Lehrveranstaltungen 
und Module entsprechen den Lehrveranstaltungen und Modulen im Studium der 
B-Sprache gemäß Anlage 1, soweit diese noch nicht im Studium der C-Sprache 
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belegt wurden, und sind in Anlage 3 aufgelistet, der § 24 gilt entsprechend.  

1. Es ist kein gesondertes Bewerbungsverfahren für die Zulassung zur Zu-
satzqualifikation für die Aufwertung der C-Sprache notwendig. Die Auf-
wertung muss bis spätestens zum Zeitpunkt der bestandenen Ab-
schlussprüfung beim Zulassungsausschuss des Masterstudiengangs 
Translation, Kommunikation, Sprachtechnologie per E-Mail angemeldet 
werden. 

 
2. Die Dauer der Zusatzqualifikation für die Aufwertung beträgt in der Re-

gel ein Semester. 
 
 

(2) Nach der bestandenen Abschlussprüfung im Masterstudiengang Transla-
tion, Kommunikation, Sprachtechnologie (Sprachkombinationen ABC bzw. AB (in-
klusive den internationalen Varianten, soweit Deutsch als A-Sprache gewählt 
wurde) kann vor Ausstellung des Abschlusszeugnisses über die bestandene Mas-
terprüfung gem. § 26 Abs. 1 eine Zusatzqualifikation in einer oder mehreren (wei-
teren) C-Sprache(n) gemäß § 1 abgelegt werden, soweit für die Zusatzqualifika-
tion Deutsch als A-Sprache gewählt wird. Die zu belegenden Lehrveranstaltun-
gen und Module entsprechen dem Studium der C-Sprache gemäß Anlage 1 und 
sind in Anlage 4 aufgelistet, der § 24 gilt entsprechend. Die Wahl der Sprache be-
schränkt sich auf das Sprachangebot, das zum Zeitpunkt der Zulassung zur Zu-
satzqualifikation für die Erweiterung angeboten wird.  
 

1. Die Zulassung zur Erweiterung in der oder den neu gewählten Spra-
che(n) muss bis spätestens zum Zeitpunkt der bestandenen Abschluss-
prüfung beim Zulassungsausschuss des Masterstudiengangs Transla-
tion, Kommunikation, Sprachtechnologie per E-Mail beantragt werden. 
Voraussetzung für die Zulassung zur Erweiterung ist der Nachweis von 
Sprachkenntnissen in der/den neu gewählten Sprache(n) mindestens 
auf dem Niveau C1 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens. 

 
2. Die Dauer der Zusatzqualifikation für die Erweiterung beträgt in der Re-

gel zwei Semester. 
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(3) Für die Berechnung der Gesamtnote der Zusatzqualifikation werden die No-
ten aller Module gemäß Anlage 3 bzw. 4 mit ihrem numerischen Wert vor einer 
Rundung gemäß § 8 Abs. 5 herangezogen und entsprechend ihrer Leistungs-
punktezahl gewichtet. Die schriftliche Abschlussprüfung wird doppelt gewichtet. 
Über die bestandene Zusatzqualifikation wird eine Bescheinigung ausgestellt. 
 
 
 
Abschnitt III: Schlussbestimmungen 
 
§ 28 Ungültigkeit von Prüfungen 
 
(1) Hat die*der Studierende bei einer Prüfung getäuscht und wird diese Tat-
sache erst nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so kann der Prüfungs-
ausschuss nachträglich die Noten für diejenigen Prüfungsleistungen, bei deren 
Erbringung getäuscht worden ist, entsprechend berichtigen und die Prüfung 
ganz oder teilweise für nicht bestanden erklären. 
 
 
(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung nicht er-
füllt, ohne dass die*der Studierende hierüber täuschen wollte, und wird diese 
Tatsache erst nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so wird dieser 
Mangel durch das Bestehen der Prüfung geheilt. Wurde die Zulassung vor-
sätzlich zu Unrecht erwirkt, so entscheidet der Prüfungsausschuss. 
 
 
(3) Der*dem Studierenden ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Äuße-
rung zu geben. 
 
 
(4) Das unrichtige Prüfungszeugnis ist einzuziehen und gegebenenfalls ein 
neues zu erstellen. Mit dem unrichtigen Prüfungszeugnis ist auch die zugehö-
rige Masterurkunde einzuziehen, wenn die Prüfung aufgrund einer Täuschung für 
„nicht bestanden” erklärt wurde. Eine Entscheidung nach Abs. 1 und Abs. 2 
Satz 2 ist nach Ablauf einer Frist von fünf Jahren ab dem Datum des Prü-
fungszeugnisses nicht mehr möglich. 
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§ 29 Einsicht in die Prüfungsakten 
 
(1) Nach Abschluss des Prüfungsverfahrens wird der geprüften Person auf 
schriftlichen Antrag Einsicht in die Prüfungsunterlagen gewährt. Der Antrag ist 
innerhalb eines Jahres nach Abschluss des Prüfungsverfahrens zu stellen. 
 
 
(2) Klausuren können auf in Textform gestellten Antrag eingesehen werden. 
Der Antrag soll innerhalb von drei Monaten nach Bekanntgabe der Noten an 
die*den Vorsitzende*n des Prüfungsausschusses gestellt werden. 
 
 
 
§ 30 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
 
(1) Die vorstehende Prüfungsordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntma-
chung im Mitteilungsblatt der Rektorin in Kraft.  
 
 
(2) Gleichzeitig tritt die bisherige Prüfungsordnung vom 10. Februar 2021 
(Mitteilungsblatt des Rektors vom 27. April 2021, Nr. 09/2021) außer Kraft. 
 
 
(3) Studierende, die das Studium bereits vor Inkrafttreten dieser Prüfungsord-
nung begonnen haben, können ihr Studium noch bis 31. März 2028 nach der bis-
herigen Prüfungsordnung vom 10.02.2021 (Mitteilungsblatt des Rektors vom 
27.04.2021, Nr. 09/2021) beenden. Auf Antrag können sie ihr Studium nach der 
neuen Prüfungsordnung fortführen. Dieser Antrag soll innerhalb von zwei Mona-
ten nach Inkrafttreten dieser Änderungen gestellt werden. 
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Heidelberg, den 03.09.2024 
 
 
 
 
gez. Prof. Dr. Frauke Melchior 

Rektorin 
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Anlage 1:  
Modularisierung im Masterstudiengang Translation, Kommunikation, 
Sprachtechnologie: Sprachkombination ABC 
 
Anlage 2:  
Modularisierung im Masterstudiengang Translation, Kommunikation, 
Sprachtechnologie: Sprachkombination AB 
 
Anlage 3:  
Modularisierung der Zusatzqualifikation für die Aufwertung im Masterstudi-
engang Translation, Kommunikation, Sprachtechnologie (bei Wahl der 
Sprachkombinationen ABC, soweit als A-Sprache Deutsch gewählt wurde): 
Aufwertung C-Sprache auf B-Sprache 
 
Anlage 4:  
Modularisierung der Zusatzqualifikation für die Erweiterung im Masterstudi-
engang Translation, Kommunikation, Sprachtechnologie (bei Wahl der 
Sprachkombinationen ABC bzw. AB, soweit als A-Sprache Deutsch gewählt 
wurde): Erweiterung mit einer oder mehreren C-Sprache(n) 
 
Anlage 5:  
Modularisierung der internationalen Variante „Fachübersetzen und Kultur-
mittlung” (Double Degree) im Masterstudiengang Translation, Kommunika-
tion, Sprachtechnologie (gemeinsame Studiengangsvariante mit der Univer-
sidad de Salamanca): Sprachkombination ABC 
 
Anlage 6:  
Modularisierung der internationalen Variante „Fachübersetzen und Überset-
zungstechnologien” (Double Degree) im Masterstudiengang Translation, 
Kommunikation, Sprachtechnologie (gemeinsame Studiengangsvariante 
mit der Pontificia Universidad Católica de Chile): Sprachkombination ABC 
 
Anlage 7a:  
Modularisierung der internationalen Variante „Fachübersetzen und 
Sprachtechnologien” (Double Degree) im Masterstudiengang Translation, 
Kommunikation, Sprachtechnologie (gemeinsame Studiengangsvariante 
mit der Università di Bologna): Sprachkombination ABC 
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Anlage 7b:  
Modularisierung der internationalen Variante „Fachübersetzen und 
Sprachtechnologien” (Double Degree) im Masterstudiengang Translation, 
Kommunikation, Sprachtechnologie (gemeinsame Studiengangsvariante 
mit der Università di Bologna): Sprachkombination AB 
 
Anlage 8:  
Tabelle zur Notenumrechnung zwischen dem deutschen und dem spani-
schen Benotungssystem 
 
Anlage 9:  
Tabelle zur Notenumrechnung zwischen dem deutschen und dem chileni-
schen Benotungssystem 
 
Anlage 10:  
Tabelle zur Notenumrechnung zwischen dem deutschen und dem italieni-
schen Benotungssystem 
 
Anlage 1 
Modularisierung im Masterstudiengang Translation, Kommunikation, 
Sprachtechnologie: Sprachkombination ABC 
 
Legende: 
FK = Forschungskolloquium 
HS = Hauptseminar 
K = Konferenz 
LP = Leistungspunkte 
Sem = empfohlenes Semester 
SWS = Semesterwochenstunden 
Ü = Übung 
V = Vorlesung 
 
1 LP entspricht 30h Zeitaufwand (inkl. Kontaktzeit im Unterricht sowie Vor- und 
Nachbereitungszeit). 
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Modul 
Zahl/ Art 

d. Veranst. 
Sem SWS LP 

 
FACHWISSENSCHAFT UND PRAXIS 
 

Modul 1 (Pflichtmodul) 
Prinzipien der mehrsprachigen Kom-
munikation und Translation 

1 V, 2 HS 1/2 6 18 

Vorlesung: Aktuelle Fragen der Translati-
onswissenschaft und  
2 HS zu Prinzipien der mehrsprachigen 
Kommunikation und Translation  

1 V, 2 HS 1/2 je 2 
V: 2, HS: je 

8 

Modul 2 (Pflichtmodul) 
Übersetzungsbezogene Sprachtechno-
logien 

4 Ü 1/2 8 12 

4 Übungen zu Sprach- und Übersetzungs-
technologien 

4 Ü 1/2 je 2 je 3 

Modul 3 (Pflichtmodul) 
Translation in der Praxis –  
B- und C-Sprache 

3 Ü 1 6 9 

Übersetzen von Sach- und Fachtexten  
(B > A) 

3 Ü 1 je 2 je 3 
Übersetzen von Sach- und Fachtexten  
(A > B) 

Übersetzen von Sach- und Fachtexten  
(C > A) 

Modul 4 (Pflichtmodul)  
Translation in der Praxis –  
B-Sprache Vertiefung 

3 Ü 2+3 8 12 

Projektarbeit Übersetzung  
(Sach- und Fachtexte) (B-Sprache) 

3 Ü 

2 4 6 

Übersetzen von Sach- und Fachtexten 
Vertiefung (B > A) 

3 2 3 

Übersetzen von Sach- und Fachtexten 
Vertiefung (A > B) 

3 2 3 
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Modul 5 (Pflichtmodul)  
Translation in der Praxis –  
C-Sprache Vertiefung 

2 Ü 2+3 6 9 

Projektarbeit Übersetzung  
(Sach- und Fachtexte) (C-Sprache) 2 Ü 

 

2 4 6 

Übersetzung von Sach- und Fachtexten 
Vertiefung (C > A) 

3 2 3 

 

FACHLICHE UND BERUFSRELEVANTE KOMPETENZEN 

 

Modul 6 a bzw. b (Wahlpflichtmodule)  
Sprach- und Kulturmittlung 

1 HS, 2 Ü, 
1 FK 

2/3 8 19 

6a: Schwerpunktbereich 1 – Sprach- und Kulturmittlung in Texten aus dem 
kreativen Bereich 

1 HS und 2 Ü zu Sprach- und Kulturmitt-
lung in Texten aus dem kreativen Bereich 
sowie 1 FK 

1 HS, 2 Ü 
aus dem 

Angebot, 1 
FK 

2/3 je 2 
HS: 10, 

Ü: je 3, FK: 
3 

6b: Schwerpunktbereich 2 – Sprach- und Kulturmittlung in der Fachkom-
munikation 

1 HS und 2 Ü zu Sprach- und Kulturmitt-
lung in der Fachkommunikation sowie 1 
FK 

1 HS, 2 Ü 
aus dem 

Angebot, 1 
FK 

2/3 je 2 
HS: 10, 

Ü: je 3, FK: 
3 

Modul 7 (Pflichtmodul)  
Berufsrelevante Kompetenzen 

versch. 1-4  10 

Bereich Praxisrelevante Qualifikationen 

Auswahl aus dem Kursangebot 
versch. 1-4 

Details im Modul-
handbuch 

Bereich Forschungsbezogene Qualifikationen 

Auswahl aus dem Kursangebot 
 
 
 
 

versch. 1-4 
Details im Modul-

handbuch 
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PRÜFUNGSMODULE 
 

Modul 8 (Pflichtmodul) 
Schriftliche übersetzungspraktische 
Abschlussprüfungen 

3 Prüfun-
gen 

3  9 

Übersetzen sach- und fachspezifischer 
Texte (B > A) 

Selbststu-
dium 

 
3  je 3 

Übersetzen sach- und fachspezifischer 
Texte (A > B)  

Übersetzen sach- und fachspezifischer 
Texte (C > A) 

Modul 9 (Pflichtmodul) 
Masterarbeit  

Selbststu-
dium 

4  22 

Anfertigung der Masterarbeit Selbststu-
dium 

4  
20 

Disputation  2 

Gesamt  120 

 
 
 
Anlage 2 
Modularisierung im Masterstudiengang Translation, Kommunikation, 
Sprachtechnologie: Sprachkombination AB 
 
Legende: 
FK = Forschungskolloquium 
HS = Hauptseminar 
K = Konferenz 
LP = Leistungspunkte 
Sem = empfohlenes Semester 
SWS = Semesterwochenstunden 
Ü = Übung 
V = Vorlesung 
 
1 LP entspricht 30h Zeitaufwand (inkl. Kontaktzeit im Unterricht sowie Vor- und 
Nachbereitungszeit). 
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Modul 
Zahl/ Art 

d. Veranst. 
Sem SWS LP 

 
FACHWISSENSCHAFT UND PRAXIS  
 

Modul 1 (Pflichtmodul)  
Prinzipien der mehrsprachigen Kom-
munikation und Translation 

2 HS, 1 V 1/2 6 18 

Vorlesung: Aktuelle Fragen der Translati-
onswissenschaft und  
2 HS zu Prinzipien der mehrsprachigen 
Kommunikation und Translation 

1 V, 2 HS 1/2 je 2 
V: 2, HS: je 

8 

Modul 2 (Pflichtmodul)  
Übersetzungsbezogenen  
Sprachtechnologien 

4 Ü 1/2 8 12 

4 Übungen zu Sprach- und  
Übersetzungstechnologien 

4 Ü 1/2 je 2 je 3 

Modul 3 (Pflichtmodul)  
Translation in der Praxis  

3 Ü 1 6 9 

Übersetzen von Sach- und Fachtexten  
(B > A) 

3 Ü 1 je 2 je 3 
Übersetzen von Sach- und Fachtexten  
(A > B) 

Übersetzen von Sach- und Fachtexten  
(A > B / B > A) 

Modul 4 (Pflichtmodul)  
Translation in der Praxis – Projektbezo-
genes Übersetzen 

2 Ü 2/3 8 12 

2 Projektarbeiten Übersetzung  
(Sach- und Fachtexte)  

2 Ü 2/3 je 4 je 6 

Modul 5 (Pflichtmodul)  
Translation in der Praxis – Vertiefung  

2 Ü 3 4 6 

Übersetzen von Sach- und Fachtexten 
Vertiefung (B > A) 

2 Ü 3 je 2 je 3 
Übersetzen von Sach- und Fachtexten 
Vertiefung (A > B) 
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FACHLICHE UND BERUFSRELEVANTE KOMPETENZEN 
 

Modul 6 a bzw. b (Wahlpflichtmodule)  
Sprach- und Kulturmittlung  

1 HS, 3 Ü, 
1 FK 

2/3 10 22 

6a: Schwerpunktbereich 1 – Sprach- und Kulturmittlung in Texten aus dem 
kreativen Bereich 

1 HS und 3 Ü zu Sprach- und Kulturmitt-
lung in Texten aus dem kreativen Bereich 
sowie 1 FK 

1 HS, 3 Ü 
aus dem 

Angebot, 1 
FK 

2/3 je 2 
HS: 10, 

Ü: je 3, FK: 
3 

6b: Schwerpunktbereich 2 – Sprach- und Kulturmittlung in der Fachkom-
munikation 

1 HS und 3 Ü zu Sprach- und Kulturmitt-
lung in der Fachkommunikation sowie 1 FK 

1 HS, 3 Ü 
aus dem 

Angebot, 1 
FK 

2/3 je 2 
HS: 10, 

Ü: je 3, FK: 
3 

Modul 7 (Pflichtmodul)  
Berufsrelevante Kompetenzen  

versch. 1-4  13 

Bereich Praxisrelevante Qualifikationen 

Auswahl aus dem Kursangebot 
versch. 1-4 

Details im Modul-
handbuch 

Bereich Forschungsbezogene Qualifikationen 

Auswahl aus dem Kursangebot 
versch. 1-4 

Details im Modul-
handbuch 

 
PRÜFUNGSMODULE 
 

Modul 8 (Pflichtmodul) 
Schriftliche übersetzungspraktische 
Abschlussprüfungen 

2 Prüfun-
gen 

3  6 

Übersetzen sach- und fachspezifischer 
Texte (B > A) Selbststu-

dium 
3  je 3 

Übersetzen sach- und fachspezifischer 
Texte (A > B) 

Modul 9 (Pflichtmodul)  
Masterarbeit  

Selbststu-
dium 

4  22 
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Anfertigung der Masterarbeit Selbststu-
dium 

4 
 20 

Disputation  2 

Gesamt  120 

 
 
 
Anlage 3:  
Modularisierung der Zusatzqualifikation für die Aufwertung im Master-
studiengang Translation, Kommunikation, Sprachtechnologie (bei Wahl 
der Sprachkombinationen ABC, soweit als A-Sprache Deutsch gewählt 
wurde): Aufwertung C-Sprache auf B-Sprache 
 
Für die Aufwertung der C-Sprache auf eine B-Sprache sind Studien- und 
Prüfungsleistungen im Gesamtumfang von 15 LP zu erbringen, die im Rah-
men des Masterstudiengangs Translation, Kommunikation, Sprachtechnolo-
gie angeboten werden. Sie erstrecken sich auf zwei Module und eine schrift-
liche übersetzungspraktische Abschlussprüfung. 
 
Im unten aufgeführten Modellstundenplan sind alle zu besuchenden Veran-
staltungen und Module aufgeführt. „B-Sprache“ bezeichnet hier die aufge-
wertete C-Sprache.  
 
Legende: 
LP = Leistungspunkte 
Sem = empfohlenes Semester 
SWS = Semesterwochenstunden 
Ü = Übung 
 
1 LP entspricht 30h Zeitaufwand (inkl. Kontaktzeit im Unterricht sowie Vor- und 
Nachbereitungszeit). 
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Modul 
Zahl/ Art 
d. Ver-
anst. 

Sem SWS LP 

 
FACHWISSENSCHAFT UND PRAXIS 
 

Modul 1 (Pflichtmodul) 
Sprach- und Kulturmittlung (in der 
aufzuwertenden Sprache) 

2 Ü 1 4 6 

2 Ü zu einem Schwerpunktbereich oder 
verteilt auf beide Bereiche: Sprach- und 
Kulturmittlung in Texten aus dem kreati-
ven Bereich bzw. in der Fachkommunika-
tion 

2 Ü 1 je 2 je 3 

Modul 2 (Pflichtmodul) 
Translation in der Praxis 

2 Ü 1 4 6 

Übersetzen von Sach- und Fachtexten  
(A > B) 

2 Ü 1 je 2 je 3 
Übersetzen von Sach- und Fachtexten 
Vertiefung (A > B) 

 
PRÜFUNGSMODUL* 
 

Modul 3 (Pflichtmodul) 
Schriftliche übersetzungspraktische 
Abschlussprüfung 

1 Prüfung 1  3 

Übersetzen sach- und fachspezifischer 
Texte (A > B) 

Selbststu-
dium 

1  3 

Gesamt    15 

 
* Für die Zulassung zu den schriftlichen übersetzungspraktischen Abschluss-
prüfungen sind Bescheinigungen über die erfolgreiche Teilnahme an den Mo-
dulen 1 und 2 vorzulegen. Im Übrigen erfolgt die Zulassung gemäß § 19. 
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Anlage 4 
Modularisierung der Zusatzqualifikation für die Erweiterung im Master-
studiengang Translation, Kommunikation, Sprachtechnologie (bei Wahl 
der Sprachkombinationen ABC bzw. AB, soweit als A-Sprache Deutsch 
gewählt wurde): Erweiterung mit einer oder mehreren C-Sprache(n) 
 
Für die Erweiterung mit einer (weiteren) C-Sprache sind Studien- und Prü-
fungsleistungen im Gesamtumfang von 31 LP zu erbringen, die im Rahmen 
des Masterstudiengangs Translation, Kommunikation, Sprachtechnologie 
angeboten werden. Sie erstrecken sich auf zwei Module sowie eine schriftli-
che übersetzungspraktische Abschlussprüfung. 
 
Im unten aufgeführten Modellstundenplan sind alle zu besuchenden Veran-
staltungen und Module aufgeführt. Die A-Sprache ist in jedem Fall Deutsch. 
 
Legende: 
HS = Hauptseminar 
LP = Leistungspunkte 
Sem = empfohlenes Semester 
SWS = Semesterwochenstunden 
Ü = Übung 
 
1 LP entspricht 30h Zeitaufwand (inkl. Kontaktzeit im Unterricht sowie Vor- und 
Nachbereitungszeit). 
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Modul 
Zahl/ Art 

d. Veranst. 
Sem SWS LP 

 
FACHWISSENSCHAFT UND PRAXIS 
 

Modul 1 (Pflichtmodul)  
Sprach- und Kulturmittlung (zur zusätzli-
chen C-Sprache) 

1 HS, 2 Ü 1/2 6 16 

1 HS und 2 Ü zu einem Schwerpunktbereich 
oder verteilt auf beide Bereiche: Sprach- und 
Kulturmittlung in Texten aus dem kreativen 
Bereich bzw. in der Fachkommunikation 

1 HS, 2 Ü 
aus dem 
Angebot 

1/2 je 2 
HS: 10, 
Ü: je 3 

Modul 2 (Pflichtmodul)  
Translation in der Praxis 

3 Ü 1/2 8 12 

Übersetzen von Sach- und Fachtexten  
(C > A) 

3 Ü 

1 2 3 

Projektarbeit Übersetzung  
(Sach- und Fachtexte) (C-Sprache) 

1/2 4 6 

Übersetzen von Sach- und Fachtexten  
Vertiefung (C > A) 

2 2 3 

 
PRÜFUNGSMODUL* 
 

Modul 3 (Pflichtmodul)  
Schriftliche übersetzungspraktische  
Abschlussprüfung 

1 Prüfung 2  3 

Übersetzen sach- und fachspezifischer 
Texte (C > A)  

Selbststu-
dium 

2  3 

Gesamt    31 

 
* Für die Zulassung zu den Abschlussprüfungen sind Bescheinigungen über 
die erfolgreiche Teilnahme an den Modulen 1 und 2 vorzulegen. Im Übrigen 
erfolgt die Zulassung gemäß § 19. 
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Anlage 5:  
Modularisierung der internationalen Doppelabschlussvariante „Fachüber-
setzen und Kulturmittlung” im Masterstudiengang Translation, Kommuni-
kation, Sprachtechnologie (gemeinsame Studiengangsvariante mit der Uni-
versidad de Salamanca): Sprachkombination ABC 
 
Legende: 
FK = Forschungskolloquium 
HS = Hauptseminar 
LP = Leistungspunkte 
PR = Praktikum 
Sem = empfohlenes Semester 
SWS = Semesterwochenstunden 
Ü = Übung 
V = Vorlesung 
 
1 LP entspricht 30h Zeitaufwand (inkl. Kontaktzeit im Unterricht sowie Vor- und 
Nachbereitungszeit). 
 
Die Lehrveranstaltungen des 1. und 2. Fachsemesters werden an der Univer-
sidad de Salamanca besucht; die Lehrveranstaltungen bzw. Prüfungen des 3. 
und 4. Fachsemesters werden an der Universität Heidelberg absolviert. 
 
 

Modul 
Zahl/ Art 
d. Ver-
anst. 

Sem SWS LP 

 
FACHWISSENSCHAFT UND PRAXIS 
 

Modul 1 (Pflichtmodul)  
Translationswissenschaft und Kultur-
mittlung I 

1 HS, 2 Ü 1+2 6 10 

Aspectos teóricos de la traducción y la 
mediación intercultural (Theoretische  
Aspekte der Übersetzung und der  
Kulturmittlung) 

1 HS 1 2 4 
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Aspectos metodológicos de la investiga-
ción en traducción y mediación intercultu-
ral (Methodologische Aspekte der For-
schung in der Übersetzungswissenschaft 
und der Kulturmittlung) 

2 Ü 
2 

je 2 

 
 
 

je 3 
Fundamentos de la práctica traductora 
(Prinzipien der Übersetzungspraxis) 

1 

Modul 2 (Pflichtmodul)  
Fachsprache und Translation 

ABSCHNITT 1.01 3 

Ü, 1 HS 
1+2 8 15 

Fundamentos de la traducción jurídica 
y/o económica (Prinzipien des Überset-
zens in den Rechts- und/oder Wirt-
schaftswissenschaften) 

3 Ü 

1 

je 2 
je 3 Fundamentos de la traducción editorial 

(Prinzipien des Übersetzens für das Ver-
lagswesen) 

1 

Fachübersetzen und Terminologielehre 
(Blockveranstaltung) 

2 

Fachübersetzungsrelevante Terminologie-
arbeit (Blockveranstaltung) 

1 HS 2 6 

Modul 3 (Pflichtmodul)  
Translationswissenschaft und Kultur-
mittlung II 

1 V, 1 HS, 
1 FK 

3+4 6 15 

Aktuelle Fragen der Sprach- und Transla-
tionswissenschaft 

1 V 3 2 2 

1 HS zu Sprach- und Kulturmittlung in der 
Fachkommunikation 

1 HS 3 2 10 

Forschungskolloquium 1 FK 4 2 3 

 
B-SPRACHE 
 

Modul 4 (Pflichtmodul)  
Interkulturelle Kommunikation / Überset-
zungsrelevante Sprachkompetenz 

1 Ü, 1 HS 1 4 8 
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Análisis del discurso aplicado a la traduc-
ción y mediación intercultural (Dis-
kursanalyse für die Übersetzung und Kul-
turmittlung) 

1 Ü 1 2 4 

Gestión terminológica y recursos docu-
mentales aplicados a la traducción y me-
diación intercultural (Terminologie- und 
Dokumentationsmanagement für die 
Übersetzung und Kulturmittlung) 

1 HS 1 2 4 

Modul 5 (Pflichtmodul)  
Translatorische Kompetenz I (B-Sprache) 

2 Ü 1+3 4 
 

6 

Traducción editorial y para los medios 
Lenguas A y B  
(Übersetzen für Verlagswesen und Me-
dien; A- und B-Sprache) 

2 Ü 
1 

je 2 je 3 

Übersetzen fachsprachlicher Texte  
(Spanisch > Deutsch) 

3 

Modul 6 (Pflichtmodul)  
Translatorische Kompetenz II (B-Spra-
che) 

2 Ü 2+3 4 6 

Traducción jurídica; Lenguas A y B  
(Übersetzen juristischer Texte; A- und  
B-Sprache) 2 Ü 

2 
je 2 je 3 

Übersetzen fachsprachlicher Texte 
(Deutsch > Spanisch) 

3 

 
C-SPRACHE 

 

Modul 7 (Pflichtmodul) Translatorische 
Kompetenz: 
Sach- und Fachtexte (C-Sprache) 

2 Ü 1+2 4 6 

Traducción editorial y para los medios – 
inglés / español  
(Übersetzen für Verlagswesen und Me-
dien – Englisch/Spanisch) 2 Ü 

1 

je 2 je 3 
Traducción económica inglés / español 
(Übersetzen wirtschaftswissenschaftli-
cher Texte – Englisch/Spanisch) 

2 
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FACHLICHE UND ÜBERFACHLICHE ZUSATZQUALIFIKATIONEN 
 

Modul 8 (Pflichtmodul)  
Vertiefung der kultursensiblen und 
translatorischen Kompetenz 

2 Ü 3 4 6 

Übersetzen fachsprachlicher Texte aus der 
C-Sprache 

2 Ü 3 je 2 je 3 

Festigung der Kompetenz in der B-Sprache 
Spanisch  
(Strukturen und Stilistik: Norma y uso del 
español) (Studierende mit Deutsch als A-
Sprache) bzw.  
Festigung der Kompetenz in DaF (Struktu-
ren und Stilistik) (Studierende mit Spanisch 
als A-Sprache) 

Modul 9 (Pflichtmodul) 
Berufsrelevante Kompetenzen 

3 Ü 1+2 6 9 

Übersetzungsrelevante Schlüsselkompe-
tenzen 

3 Ü 

1 

je 2 je 3 
Localización (Lokalisierung) 2 

Construcción y revisión de textos y 
traducciones (Erstellung und Lektorat von 
Texten und Übersetzungen) 

2 

Modul 10 (Pflichtmodul) 
Vertiefungsbereich  

2 PR 2+3 2 9 

Proyectos y prácticas de traducción y  
mediación intercultural I (A/B/C-Sprache) / 
(Projekte und Praxis in der Übersetzung 
und Kulturmittlung I (A/B/C-Sprache)) 

2 PR 

2  6 

Proyectos y prácticas de traducción y me-
diación intercultural II (A/B/C-Sprache) / 
(Projekte und Praxis in der Übersetzung 
und Kulturmittlung II (A/B/C-Sprache)) 
 
 

3  3 
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PRÜFUNGSMODULE 
 

Modul 11 (Pflichtmodul) 
Schriftliche übersetzungspraktische Ab-
schlussprüfungen 

2 Prüfun-
gen 

3  6 

Übersetzen fachsprachlicher Texte  
(B- in A-Sprache) Selbststu-

dium 
3  je 3 

Übersetzen fachsprachlicher Texte  
(A- in B-Sprache) 

Modul 12 (Pflichtmodul) 
Masterarbeit 

Selbststu-
dium 

4  24 

Anfertigung der Masterarbeit Selbststu-
dium 

4  
20 

Disputation 4 

Gesamt    120 

 
 
 
Anlage 6:  
Modularisierung der internationalen Variante „Fachübersetzen und Über-
setzungs-technologien” (Double Degree) im Masterstudiengang Transla-
tion, Kommunikation, Sprachtechnologie (gemeinsame Studiengangsvari-
ante mit der Pontificia Universidad Católica de Chile): Sprachkombination 
ABC 
 
G1 = Gruppe 1 (Studierende mit Heimatuniversität Pontificia Universidad 
Católica de Chile: Spanisch A-, Englisch/Deutsch B-, Deutsch/Englisch C-Spra-
che) 
G2 = Gruppe 2 (Studierende mit Heimatuniversität Universität Heidelberg: 
Deutsch/Spanisch A-, Spanisch/Deutsch B-, Englisch C-Sprache) 
 
Legende: 
DE = Deutsch 
EN = Englisch 
ES = Spanisch 
FK = Forschungskolloquium 
S = Seminar 
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HS = Hauptseminar 
LP = Leistungspunkte 
PR = Praktikum 
Sem = empfohlenes Semester 
SWS = Semesterwochenstunden 
Ü = Übung 
V = Vorlesung 
 
1 LP entspricht 30h Zeitaufwand (inkl. Kontaktzeit im Unterricht sowie Vor- und 
Nachbereitungszeit). 
 
Die Lehrveranstaltungen des 1. und 2. Fachsemesters werden an der Pontificia 
Universidad de Chile erbracht; die Lehrveranstaltungen bzw. Prüfungen des 3. 
und 4. Fachsemesters werden an der Universität Heidelberg absolviert. 
 
 

Modul 
Zahl/ Art 
d. Ver-
anst. 

Sem SWS 
 

LP 

Modul 1 (Pflichtmodul)  
Prinzipien der Translationswissenschaft  

1 HS, 1 S, 
2 Ü 

1+2 16 24 

Theoretische Aspekte der Translations-
wissenschaft 

1 HS 

1 
je 4 je 6 

Übersetzungsrelevante Terminologiear-
beit 

1 S 

Computer Assisted Translation (CAT) 
2 Ü Lektorat und Qualitätssicherung von 

Übersetzungen 
2 

Modul 2 (Pflichtmodul)  
Technologiegestützte  
Übersetzungspraxis 

4 Ü 1+2 16 24 

Gruppe 1 (ES = A) 

Übersetzen gemeinsprachlicher Texte  
EN > ES 

4 Ü 

1 

je 4 je 6 
Übersetzen fachsprachlicher Texte  
EN > ES  

2 

Übersetzen fachsprachlicher Texte  
DE > ES  

2 
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Übersetzen ES > EN  1/2 

Gruppe 2 (DE/ES = A) 

Übersetzen gemeinsprachlicher Texte  
DE > ES  

4 Ü 

1 

je 4 je 6 
Übersetzen fachsprachlicher Texte  
DE > ES  

2 

Übersetzen fachsprachlicher Texte  
ES > DE 

2 

Übersetzen DE/EN > ES  1/2 

Modul 3 (Pflichtmodul)  
Übersetzungsrelevante Zusatzqualifika-
tionen 

1 S, 1 Ü 1+2 
ver-
sch. 

12 

1 S zu übersetzungsrelevanten Zu-
satzqualifikationen 

1 S 1/2 
ver-
sch. 

je 6 
G1 – Festigung der Kompetenz in Deutsch 
als Fremdsprache  

1 Ü 
2 

4 
G2 – Iberoamerikanische Studien: Sprache 
und Kultur 

1 

Modul 4 (Pflichtmodul)  
Forschung in Sprach- und Translations-
wissenschaft 

1 V, 1 FK 3 4 5 

Aktuelle Fragen der Sprach- und  
Translationswissenschaft 

1 V 
3 je 2 

2 

Forschungskolloquium 1 FK 3 

Modul 5 (Pflichtmodul)  
Projekte im Bereich technologiege-
stütztes Fachübersetzen 

4 Ü 3 10 15 

Gruppe 1 (ES = A) 

Projektarbeit Übersetzen Spanisch 

4 Ü 3 

4 6 

Übersetzen von Fachtexten EN > ES  

je 2 je 3 Übersetzen von Fachtexten ES > EN/DE 

Übersetzen von Fachtexten DE > ES 

Gruppe 2 (DE/ES = A) 

Projektarbeit Übersetzen Spanisch 

4 Ü 3 

4 6 

Übersetzen von Fachtexten DE > ES  

je 2 je 3 Übersetzen von Fachtexten ES > DE 

Übersetzen von Fachtexten EN > DE/ES 



1535 
 
Universität Heidelberg 
Mitteilungsblatt Nr. 18 / 2024 
13.09.2024 

Modul 6 (Pflichtmodul)  
Berufsrelevante Kompetenzen  

1 PR 2+3 
ver-
sch. 

7 

Praktikum 1 PR 2/3  7 

 
PRÜFUNGSMODULE 
 

Modul 7 (Pflichtmodul) 
Schriftliche übersetzungspraktische Ab-
schlussprüfungen 

3 Prüfun-
gen 

3  9 

Übersetzen von Fachtexten (A > B)  
Selbststu-

dium 
3  je 3 Übersetzen von Fachtexten (B > A) 

Übersetzen von Fachtexten (C > A) 

Modul 8 (Pflichtmodul) 
Masterarbeit 

Selbststu-
dium 

4  24 

Anfertigung der Masterarbeit Selbststu-
dium 

4  
20 

Disputation  4 

Gesamt    120 

 
 
 
Anlage 7a:  
Modularisierung der internationalen Variante „Fachübersetzen und 
Sprachtechnologien” (Double Degree) im Masterstudiengang Translation, 
Kommunikation, Sprachtechnologie (gemeinsame Studiengangsvariante 
mit der Università di Bologna): Sprachkombination ABC 
 
G1 = Gruppe 1 (Studierende mit Heimatuniversität Heidelberg: Alle Sprachkom-
binationen der nationalen Varianten mit zwei Fremdsprachen) 
G2 = Gruppe 2 (Studierende mit Heimatuniversität Bologna: Italienisch als  
A-Sprache, Deutsch als B-Sprache, Englisch als C-Sprache) 
 
Legende: 
FK = Forschungskolloquium 
HS = Hauptseminar 
S = Seminar 
LP = Leistungspunkte 
Sem = empfohlenes Semester 
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SWS = Semesterwochenstunden 
Ü = Übung 
V = Vorlesung 
 
1 LP entspricht 30h Zeitaufwand (inkl. Kontaktzeit im Unterricht sowie Vor- und 
Nachbereitungszeit). 
 

Module 
Zahl / Art 

d. 
Veranst. 

Sem SWS LP 

 
TRANSLATIONSWISSENSCHAFT UND PRAXIS  
 

Modul 1 (Pflichtmodul) (Heidelberg/Bo-
logna) 
Linguistik und Translationswissenschaft 

1 HS, 1 V, 
1 S 

bzw. 
2 S, 1 Ü 

1+2 6 
HD: 15/ 
BO: 14 

Gruppe 1 (Heidelberg) 

Aktuelle Fragen der Sprach- und Translati-
onswissenschaft (HD) 

1 V 

1 
je 2 

2 

1 Hauptseminar zu Prinzipien der mehr-
sprachigen Kommunikation und Translation 
(HD) 

1 HS 8 

Textlinguistik (BO) 1 S 2 5 

Gruppe 2 (Bologna) 

2 Seminare aus dem Angebot (BO) 2 S 
1 je 2 

versch. 

Übung nach Wahl (BO) 1 Ü 3 

Modul 2 (Pflichtmodul) (Heidelberg/Bo-
logna) 
Übersetzungsbezogenen  
Sprachtechnologien 

1-2 Ü, 1-2 
S 

1+2 
ver-
sch. 

16 

Gruppe 1 (Heidelberg) 

1-2 Übungen aus dem Angebot (HD) 1-2 Ü, 1-2 
S 

1/2 je 2 versch. 
1-2 Seminare aus dem Angebot (BO) 

Gruppe 2 (Bologna) 

2 Seminare aus dem Angebot (BO) 1-2 Ü, 2 S 1/2 je 2 versch. 

1-2 Übungen aus dem Angebot (HD) 
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Modul 3 (Pflichtmodul) (Heidelberg)  
Translation in der Praxis – B- und C-
Sprache 

3 Ü 
HD: 1/ 
BO: 2 

6 9 

Gruppe 1 (Heidelberg) und Gruppe 2 (Bologna) 

Übersetzen von Sach- und Fachtexten  
(B > A) 

3 Ü 1/2 je 2 je 3 
Übersetzen von Sach- und Fachtexten  
(A > B) 

Übersetzen von Sach- und Fachtexten  
(C > A) 

Modul 4 (Pflichtmodul) (Heidelberg/Bo-
logna) 
Fachübersetzen 

3-5 Ü/S 
bzw. 3 Ü 

2 6-10 15 

Gruppe 1 (Heidelberg) 

3-5 Seminare bzw. Übungen aus dem An-
gebot (BO) 

3-5 Ü/S 2 je 2 versch. 

Gruppe 2 (Bologna) 

Projektarbeit Übersetzung (Sach- und 
Fachtexte) B-Sprache (HD) 

3 Ü 2 
je 4 je 6 

Projektarbeit Übersetzung (Sach- und 
Fachtexte) C-Sprache (HD) 

1 Übung aus dem Angebot (HD) 2 3 

Modul 5 (Pflichtmodul) (Heidelberg) 
Translation in der Praxis – Vertiefung  
B- und C-Sprache 

3 Ü 3 6 9 

Gruppe 1 (Heidelberg) und Gruppe 2 (Bologna) 

Vertiefung Übersetzen von Sach- und 
Fachtexten (A > B) 

3 Ü 3 je 2 je 3 

Vertiefung Übersetzen von Sach- und 
Fachtexten (B > A) 

Vertiefung Übersetzen von Sach- und 
Fachtexten (C > A) 
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FACHLICHE UND BERUFSRELEVANTE KOMPETENZEN 
 

Modul 6 (Pflichtmodul)  
(Heidelberg/Bologna) 
Fachkommunikation 

1 HS/2 S, 
1 Ü, 1 FK 

2+3 6/8 16 

Gruppe 1 (Heidelberg) 

Hauptseminar bzw. 2 Seminare und Übung 
(HD/BO) 

1 HS/2 S, 
1 Ü 

2/3 je 2 
HS 10, S 

5, Ü 3 

Forschungskolloquium (HD) 1 FK 3 2 3 

Gruppe 2 (Bologna) 

Hauptseminar, Übung (HD) 1 HS, 1 Ü 2/3 je 2 HS 10, 
Ü 3 

Forschungskolloquium (HD) 1 FK 3 2 3 

Modul 7 (Pflichtmodul) (Heidelberg/Bo-
logna) 
Berufsrelevante Kompetenzen 

versch. 1-4  
HD: 14/ 
BO: 15 

Gruppe 1 (Heidelberg) und Gruppe 2 (Bologna) 

 
Auswahl aus dem Kursangebot (HD/BO) 

versch. 1-4 
Details im Mo-
dulhandbuch 

 
PRÜFUNGSMODULE 
 

Modul 8 (Pflichtmodul) (Heidelberg) 
Schriftliche übersetzungspraktische Ab-
schlussprüfungen 

3 Prüfun-
gen 

3  9 

Gruppe 1 (Heidelberg) und Gruppe 2 (Bologna) 

Übersetzen von Sach- und Fachtexten (B > 
A) 

Selbststu-
dium 

3  je 3 
Übersetzen von Sach- und Fachtexten (A > 
B) 

Übersetzen von Sach- und Fachtexten (C > 
A) 

Modul 9 (Pflichtmodul) (Heidelberg/Bo-
logna) 
Masterarbeit 

Selbststu-
dium 

4  17 

Gruppe 1 (Heidelberg) und Gruppe 2 (Bologna) 

Masterarbeit 4  15 
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Disputation Selbststu-
dium 

2 

Gesamt    120 

 
 
 
Anlage 7b:  
Modularisierung der internationalen Variante „Fachübersetzen und 
Sprachtechnologien” (Double Degree) im Masterstudiengang Translation, 
Kommunikation, Sprachtechnologie (gemeinsame Studiengangsvariante 
mit der Università di Bologna): Sprachkombination AB 
 
G1 = Gruppe 1 (Studierende mit Heimatuniversität Heidelberg: Alle Sprachkom-
binationen der nationalen Variante mit einer Fremdsprache) 
G2 = Gruppe 2 (Studierende mit Heimatuniversität Bologna: Italienisch als  
A-Sprache, Deutsch oder Englisch als B-Sprache) 
 
Legende: 
FK = Forschungskolloquium 
HS = Hauptseminar 
S = Seminar 
LP = Leistungspunkte 
Sem = empfohlenes Semester 
SWS = Semesterwochenstunden 
Ü = Übung 
V = Vorlesung 
 
1 LP entspricht 30h Zeitaufwand (inkl. Kontaktzeit im Unterricht sowie Vor- und 
Nachbereitungszeit). 
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Module 
Zahl / Art 

d. 
Veranst. 

Sem SWS LP 

 
TRANSLATIONSWISSENSCHAFT UND PRAXIS  
 

Modul 1 (Pflichtmodul) (Heidelberg/Bo-
logna) 
Linguistik und Translationswissenschaft 

1 HS, 1 V, 
1 S bzw. 
2 S, 1 Ü 

1+2 6 
HD: 15/ 
BO: 14 

Gruppe 1 (Heidelberg) 

Aktuelle Fragen der Sprach- und Translati-
onswissenschaft (HD) 

1 V 
1 

je 2 

2 

1 Hauptseminar zu Prinzipien der mehrspra-
chigen Kommunikation und Translation (HD) 

1 HS 8 

Textlinguistik (BO) 1 S 2 5 

Gruppe 2 (Bologna) 

2 Seminare aus dem Angebot (BO) 2 S 
1 je 2 

versch. 

Übung nach Wahl (BO) 1 Ü 3 

Modul 2 (Pflichtmodul) (Heidelberg/Bo-
logna) 
Übersetzungsbezogenen Sprachtechno-
logien 

1-2 Ü, 1-2 
S 

1/2 
ver-
sch. 

16 

Gruppe 1 (Heidelberg) 

1-2 Übungen aus dem Angebot (HD) 1-2 Ü, 1-2 
S 

1/2 je 2 versch. 
1-2 Seminare aus dem Angebot (BO) 

Gruppe 2 (Bologna) 

2 Seminare aus dem Angebot (BO) 
1-2 Ü, 2 S 1/2 je 2 versch. 

1-2 Übungen aus dem Angebot (HD) 

Modul 3 (Pflichtmodul) (Heidelberg)  
Translation in der Praxis  

3 Ü 
HD: 1/ 
BO:2 

6 9 

Gruppe 1 (Heidelberg) und Gruppe 2 (Bologna) 

Übersetzen von Sach- und Fachtexten  
(B > A) 

3 Ü 1/2 je 2 je 3 
Übersetzen von Sach- und Fachtexten  
(A > B) 
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Übersetzen von Sach- und Fachtexten  
(A > B) / (B > A) 

Modul 4 (Pflichtmodul) (Heidelberg/Bo-
logna) 
Fachübersetzen 

3-5 Ü/S 
bzw. 4 Ü 

2 6-10 15 

Gruppe 1 (Heidelberg) 

3-5 Seminare bzw. Übungen aus dem  
Angebot (BO) 

3-5 Ü/S 2 je 2 versch. 

Gruppe 2 (Bologna) 

Projektarbeit Übersetzung (Sach- und Fach-
texte) (HD) 4 Ü 2 

4 6 

3 Übungen aus dem Angebot (HD) je 2 je 3 

Modul 5 (Pflichtmodul) (Heidelberg) 
Translation in der Praxis – Vertiefung 

2 Ü 3 4 6 

Gruppe 1 (Heidelberg) und Gruppe 2 (Bologna) 

Vertiefung Übersetzen von Sach- und  
Fachtexten (A > B) 

2 Ü 3 je 2 je 3 
Vertiefung Übersetzen von Sach- und  
Fachtexten (B > A) 

 
FACHLICHE UND BERUFSRELEVANTE KOMPETENZEN 
 

Modul 6 (Pflichtmodul) (Heidelberg/Bo-
logna) 
Fachkommunikation 

1 HS/2 S, 
1 Ü, 1 FK 

2+3 6/8 16 

Gruppe 1 (Heidelberg) 

Hauptseminar bzw. 2 Seminare und Übung 
(HD/BO) 

1 HS/2 S, 
1 Ü 

2/3 je 2 
HS 10, 
S 5, Ü 

3 

Forschungskolloquium (HD) 1 FK 3 2 3 

Gruppe 2 (Bologna) 

Hauptseminar, Übung (HD) 
1 HS, 1 Ü 2/3 je 2 

HS 10, 
Ü 3 

Forschungskolloquium (HD) 1 FK 3 2 3 

Modul 7 (Pflichtmodul) (Heidelberg/Bo-
logna) 
Berufsrelevante Kompetenzen 

versch. 1-4  
HD: 20/ 
BO: 21 
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Gruppe 1 (Heidelberg) und Gruppe 2 (Bologna) 

Auswahl aus dem Kursangebot (HD/BO) versch. 1-4 
Details im Mo-
dulhandbuch 

 
PRÜFUNGSMODULE 
 

Modul 8 (Pflichtmodul) (Heidelberg) 
Schriftliche übersetzungspraktische  
Abschlussprüfungen 

2 Prüfun-
gen 

3  6 

Gruppe 1 (Heidelberg) und Gruppe 2 (Bologna) 

Übersetzen von Sach- und Fachtexten  
(B > A) Selbststu-

dium 
3  je 3 

Übersetzen von Sach- und Fachtexten  
(A > B) 

Modul 9 (Pflichtmodul) (Heidelberg/Bo-
logna) 
Masterarbeit 

Selbststu-
dium 

4  17 

Gruppe 1 (Heidelberg) und Gruppe 2 (Bologna) 

Masterarbeit Selbststu-
dium 

4  
15 

Disputation 2 

Gesamt    120 
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Anlage 8:  
Tabelle zur Notenumrechnung zwischen dem deutschen und dem  
spanischen Benotungssystem 
 

Spanien Deutschland 
9,8 - 10 

sobresaliente 
1 

sehr gut 
9,2 - 9,7 1,3 
8,6 - 9,1  

notable 

1,7  
gut 8,1 - 8,5 2 

7,5 - 8,0 2,3 
7,0 - 7,4 2,7  

befriedigend 6,5 - 6,9  

 
aprobado 

3 
5,9 - 6,4 3,3 
5,3 - 5,8 3,7 

ausreichend 
5,0 - 5,2 4 

0 - 4,9 suspenso 5 nicht ausreichend 
 
 
 
Anlage 9:  
Tabelle zur Notenumrechnung zwischen dem deutschen und dem chileni-
schen Benotungssystem 
 

Chile Deutschland 

7,0-6,9 1 
sehr gut 

6,8-6,5 1,3 

6,4-6,2 1,7 

gut 6,1-5,9 2 

5,8-5,5 2,3 

5,4-5,2 2,7 

befriedigend 5,1-4,9 3 

4,8-4,5 3,3 

4,4-4,2 3,7 
ausreichend 

4,1-4,0 4 

3,9-1,0 < 4 nicht ausreichend 
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Anlage 10:  
Tabelle zur Notenumrechnung zwischen dem deutschen und dem italieni-
schen Benotungssystem 
 
 
Tabelle zur Notenumrechnung für Prüfungsleistungen 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Italien Deutschland 

30 L 1,0 

sehr gut 
30 1,0 

29 1,0 

28 1,3 

27 1,7 
gut 26 2,0 

25 2,3 

24 2,7 

befriedigend 23 3,0 

22 - 21 3,3 

20 - 19 3,7 
ausreichend 

18 4,0 

< 18 5,0 nicht ausreichend 
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Tabelle zur Notenumrechnung für Abschlussleistungen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Italien Deutschland 

110 L 1,0 sehr gut 

mit Auszeichnung 110 1,0 

109 - 106 1,3 sehr gut 

105 - 104 1,7 

gut 103 - 100 2,0 

99 - 97 2,3 

96 - 95 2,7 

befriedigend 94 - 92 3,0 

91 - 90 3,3 

89 - 87 3,7 
ausreichend 

86 - 81 4,0 

80 - 71 5,0 
nicht ausreichend 

70 - 0 5,0 



1546 
 
Universität Heidelberg 
Mitteilungsblatt Nr. 18 / 2024 
13.09.2024 

 



 

 

 



 

 

 

Der Volltext der jeweiligen Beschlüsse und Satzungen ist in der 
Universitätsverwaltung, Seminarstraße 2, 69117 Heidelberg 
– Dezernat Recht und Gremien – Raum 324 –  
zu den üblichen Geschäftszeiten einsehbar. 
 
 
Das Mitteilungsblatt der Rektorin finden Sie darüber hinaus 
auch auf der folgenden Internetseite: 

https://www.uni-heidelberg.de/de/einrichtungen/universitaetsverwaltung/ 
dezernat-1-recht-und-gremien/gremienangelegenheiten-und-wahlen/ 
mitteilungsblatt-der-rektorin 

Die im Inhaltsverzeichnis benannten Ordnungen sind dort 
vollständig abrufbar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KONTAKT 
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Tel. +49 6221 54-12120 
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